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A. Allgemeiner Teil 

1. Beratungsverlauf 

a) Allgemein 

Der Deutsche Bundestag hat den Gesetzentwurf auf 
Drucksache 13/2204 und 13/2333 in seiner 58. Sit-
zung am 28. September 1995 in erster Lesung bera-
ten und ihn dem Ausschuß für Arbeit und Sozialord-
nung zur federführenden Beratung und dem Aus-
schuß für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten, 
dem Ausschuß für Familie, Senioren, Frauen und 
Jugend, dem Gesundheitsausschuß, dem Rechtsaus-
schuß und dem Wirtschaftsausschuß zur Mitberatung 
sowie dem Haushaltsausschuß gemäß § 96 GO über-
wiesen. Der Gesetzentwurf des Bundesrates - Druck

-

sache 13/373 - wurde dem Ausschuß für Arbeit und 
Sozialordnung durch den Deutschen Bundestag in 
seiner 38. Sitzung am 18. Mai 1995 zur federführen-
den Beratung und dem Ausschuß für Familie, Senio-
ren, Frauen und Jugend zur Mitberatung überwie-
sen. 

Der federführende Ausschuß hat die beiden Gesetz-
entwürfe in seinen Sitzungen am 20. September 1995 
(20. Sitzung), am 11. Oktober 1995 (25. Sitzung), am 
29. November 1995 (32. Sitzung), am 6. März 1996 
(45. Sitzung), am 24. April 1996 (51. Sitzung), am 
8. Mai 1996 (52. Sitzung) und am 22. Mai 1995 bera-
ten. Außerdem hat er in seiner 26. Sitzung am 11. Ok-
tober 1995 eine öffentliche Anhörung und am 29. No-
vember 1995 eine nichtöffentliche Anhörung durch-
geführt. 
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In seiner abschließenden Sitzung am 22. Mai 1996 
(55. Sitzung) hat er mit den Stimmen der Fraktionen 
der CDU/CSU, der SPD und der F.D.P. bei Enthaltung 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und der 
Gruppe der PDS beschlossen, dem Gesetzentwurf in 
der in der Drucksache 13/4754 abgedruckten Zusam-
menstellung ersichtlichen Fassung zuzustimmen. 
Gleichzeitig hat er den Gesetzentwurf des Bundesra-
tes - Drucksache 13/373 - für erledigt erklärt. Im Ver-
laufe der Schlußabstimmungen haben die unter 1 c) 
abgedruckten Anträge keine Mehrheit gefunden. 
Ebenfalls keine Mehrheit erhielt der von der Fraktion 
der SPD eingebrachte Entschließungsantrag. 

b) Mitberatende Voten 

Der Ausschuß für Familie, Senioren, Frauen und 
Jugend hat in seiner Sitzung am 28. Februar 1996 
mit den Stimmen der Fraktionen der CDU/CSU, 
SPD und F.D.P. gegen die Stimmen der Fraktion 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und der Gruppe der 
PDS beschlossen, die Annahme des Gesetzentwurfes 
zu empfehlen. 

Der Ausschuß für Ernährung, Landwirtschaft und 
Forsten hat den Gesetzentwurf auf Drucksache 
13/2204 in seiner 27. Sitzung am 22. November 1995 
beraten und dem federführenden Ausschuß mit den 
Stimmen der Koalitionsfraktionen und Teilen der 
Fraktion der SPD gegen Stimmen aus der Fraktion 
der SPD und bei Enthaltungen aus den Reihen der 
SPD, der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN sowie 
der Gruppe der PDS empfohlen, den Gesetzentwurf 
nach Maßgabe der Gegenäußerung des Bundesrates, 
soweit die Bundesregierung dieser zugestimmt hat, 
anzunehmen. Er hat den Gesetzentwurf in seiner 
44. Sitzung am 22. Mai 1996 erneut beraten und dem 
federführenden Ausschuß empfohlen, den Gesetz-
entwurf in der durch die - mehrheitlich angenomme-
nen - Änderungsanträge der Koalitionsfraktionen 
und gemäß der durch die Gegenäußerung der Bun-
desregierung zur Stellungnahme des Bundesrates 
auf Drucksache 13/2333 modifizierten Fassung anzu-
nehmen. 

Der Ausschuß für Gesundheit hat in seiner 56. Sit-
zung am 22. Mai 1996 dem Gesetzentwurf mit den 
Stimmen der CDU/CSU, SPD, F.D.P. sowie der Grup-
pe der PDS bei Enthaltung der Fraktion BÜNDNIS 
90/DIE GRÜNEN zugestimmt. 

Der Wirtschaftsausschuß hat in seiner 34. Sitzung am 
22. Mai 1996 einstimmig bei Enthaltung der Fraktion 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und der Gruppe der 
PDS beschlossen, den Gesetzentwurf in der Fassung 
der vom federführenden Ausschuß angenommenen 
Änderungsanträge anzunehmen. 

Der Rechtsausschuß erhebt gemäß Beschluß in seiner 
Sitzung vom 22. Mai 1996 einstimmig keine verfas-
sungsrechtlichen oder rechtsförmlichen Bedenken 
gegen den Gesetzentwurf. 

c) Abgelehnte Änderungsanträge  

Die nachfolgenden Änderungsanträge der Fraktion 
der SPD sind in den Ausschußberatungen abgelehnt 
worden: 

1. Artikel 1 § 9 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 Satz 2 sind die Worte „oder wenn 
sie zur Unterlassung aller Tätigkeiten geführt 
haben" durch die Worte „ , dabei darf bis zu 
einer Minderung der Erwerbsfähigkeit von 
30 vom Hundert die Anerkennung von Berufs-
krankheiten nicht an die Unterlassung aller 
Tätigkeiten geknüpft werden" zu ersetzen. 

b) Nach Absatz 2 ist folgender neuer Absatz 2 a 
einzufügen: 

„ (2a) Die Unfallversicherungsträger haben im 
Einzelfall eine Krankheit, die nicht in der 
Rechtsverordnung nach Absatz 1 bezeichnet ist, 
wie eine Berufskrankheit als Versicherungsfall 
anzuerkennen, wenn 

1. vergleichbare Arbeitsplätze mit entsprechen-
den Arbeitsbedingungen nicht oder nur in 
einer geringen Zahl vorhanden sind und des-
halb Erkenntnisse der medizinischen Wissen-
schaft darüber nicht vorliegen können, daß 
bestimmte Personengruppen durch ihre ver-
sicherte Tätigkeit in erheblich höherem Gra-
de als die übrige Bevölkerung besonderen 
Einwirkungen ausgesetzt sind und 

2. nach medizinischen Erkenntnissen mit hin-
reichender Sicherheit feststeht, daß die 
Krankheit durch die besonderen Bedingun-
gen des Arbeitsplatzes verursacht ist. " 

c) Absatz 3 ist wie folgt zu fassen: 

„ (3) Erkranken Versicherte, die infolge der 
besonderen Bedingungen ihrer versicherten 
Tätigkeit in erhöhtem Maße der Gefahr der 
Erkrankung an einer in der Rechtsverordnung 
nach Absatz 1 genannten Berufskrankheit aus-
gesetzt waren, an einer solchen Krankheit, gilt 
diese als infolge der versicherten Tätigkeit ver-
ursacht, es sei denn, die Versicherten haben 
sich die Krankheit mit Wahrscheinlichkeit 
außerhalb ihrer versicherten Tätigkeit zuge-
zogen. Das Vorliegen der besonderen Bedin-
gungen bei der versicherten Tätigkeit im Sinne 
von Satz 1 wird vermutet, wenn die Bedingun-
gen im Einzelfall nicht nachweisbar, aber für 
die Tätigkeit typisch sind. " 

d) Nach Absatz 3 ist folgender neuer Absatz 3 a 
einzufügen: 

„ (3 a) Die Träger der gesetzlichen Unfallver-
sicherung sind verpflichtet, epidemiologische 
Studien durchzuführen oder auf ihre Kosten in 
Auftrag zu geben, sofern Hinweise für ein er-
höhtes Erkrankungsrisiko in einer bestimmten 
Personengruppe durch berufliche Tätigkeit vor-
liegen, um so neue medizinische Erkenntnisse 
nach Absatz 2 zu erarbeiten. " 

2. In Artikel 1 ist der Text des § 12 wie folgt zu fas-
sen: 

„Ein Versicherungsfall ist auch der Gesundheits
-

schaden einer Leibesfrucht infolge eines Arbeits

-

unfalles, einer Berufskrankheit oder einer anderen 
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besonderen beruflichen Einwirkung auf die Mut-
ter während der Schwangerschaft. Die Leibes-
frucht steht insofern einem Versicherten gleich. 
Dabei braucht die Mutter weder krank im Sinne 
der Krankenversicherung noch in ihrer Erwerbsfä-
higkeit gemindert gewesen zu sein. Das Nähere 
regelt die Bundesregierung durch Rechtsverord-
nung mit Zustimmung des Bundesrates. " 

3. In Artikel 1 § 193 Abs. 4 wird folgender Satz 2 an-
gefügt: 

„Der Verletzte erhält eine Kopie der Anzeige; § 25 
Abs. 2 SGB X gilt entsprechend. " 

4. In Artikel 1 § 203 Abs. 2 werden folgende Sätze 4 
und 5 eingefügt: 

„Der Versicherte erhält vom Arzt eine Kopie der 
Mitteilung an den Unfallversicherungsträger; § 25 
Abs. 2 SGB X gilt entsprechend. Sofern die Über-
mittlung zur Feststellung des Versicherungsfalls 
verlangt wird, gilt § 200 Satz 1 entsprechend." 

Nachfolgende, von der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN in die Ausschußberatungen eingebrachte 
Änderungsanträge fanden 
keine Mehrheit: 

1. In § 2 Abs. 3 wird folgender Satz 3 angefügt: 

„Satz 1 gilt weiterhin für Personen, die nach all-
gemeiner Lebenserfahrung als Angehörige von 
beschäftigten Versicherten im häuslichen Be-
reich typischen Gesundheitsrisiken ausgesetzt 
sind. " 

2. § 9 Abs. 1 bis 4 und 5 bis 8 werden wie folgt ge-
faßt: 

„ (1) Eine Krankheit, deren wesentliche Ursa-
che mit Wahrscheinlichkeit auf eine nach den 
§§ 2, 3 und 6 Versichertentätigkeiten zurückzu-
führen ist, ist eine Berufskrankheit. Der Ver-
sicherte ist in dem Gesundheitszustand ge-
schützt, in dem er sich bei Eintritt in die ver-
sicherte Tätigkeit oder des schädigenden Ereig-
nisses befunden hat. Eine mangelnde Ausübung 
der Fürsorge- und Schutzpflichten der Unterneh-
mer kann den Versicherten nicht entgegengehal-
ten werden. 

(2) Eine Krankheit ist unter den Voraussetzun-
gen des § 9 Abs. 1 Satz 1 mit Wahrscheinlichkeit 
auf eine versicherte Tätigkeit zurückzuführen, 
wenn entweder 

1. gesicherte arbeitsmedizinische und arbeits-
wissenschaftliche Erkenntnisse über das ge-
häufte Auftreten bestimmter Erkrankungen in 
bestimmten Personengruppen vorliegen, oder 

2. arbeitsbedingte Einwirkungen vorliegen, die 
nach medizinisch-toxikologisch sowie bioche-
misch begründbaren Erkenntnissen auch im 
Einzelfall geeignet sind, Gesundheitsschäden 
hervorzurufen, wenn wegen mangelnder 
vergleichbarer Arbeitsplätze mit entsprechen-
den Arbeitsbedingungen, gruppentypische Er-
kenntnisse nicht zu bestimmen sind oder 

3. eine gefahrgeneigte Tätigkeit mit typischen 
Arbeitsplatz-Mischeinwirkungen vorliegt, die 
mit medizinisch-toxikologischen und arbeits-
wissenschaftlichen Erkenntnissen begründbar 
geeignet ist, polyvalente Gesundheitsschäden 
zu erzeugen. 

Satz 1 gilt nicht, wenn im Einzelfall die Verur-
sachung offenkundig außerhalb der Versicher-
tentätigkeit liegt. 

(3) Die Bundesregierung hat Berufskrankhei-
ten nach § 9 Abs. 1 und 2 in einer BK-Liste zu 
veröffentlichen. 

(4) Setzt die Anerkennung einer Krankheit als 
Berufskrankheit die Unterlassung aller Tätig-
keiten voraus, die für die Entstehung, die Ver-
schlimmerung oder das Wiederaufleben der 
Krankheit ursächlich waren oder sein können, 
haben die Unfallversicherungsträger vor Unter-
lassung einer noch verrichteten gefährdenden 
Tätigkeit darüber zu entscheiden, ob die übrigen 
Voraussetzungen für die Anerkennung einer 
Berufskrankheit erfüllt sind. An die Anerken-
nung einer Erkrankung als Berufskrankheit darf 
dabei nicht zur Minderung der Erwerbsfähigkeit 
von 30 vom Hundert nicht an die Unterlassung 
der Tätigkeiten geknüpft werden, die für die Ent-
stehung, die Verschlimmerung oder das Wieder-
aufleben der Krankheit ursächlich waren oder 
sein können. 

(6) Die für den medizinischen Arbeitsschutz 
zuständigen Stellen sollen zur Feststellung von 
Berufskrankheiten Daten erheben, verarbeiten 
oder nutzen sowie zur Vorbereitung von Gutach-
ten Versicherte untersuchen. 

(7) Die Unfallversicherungsträger haben die 
für den medizinischen Arbeitsschutz zuständigen 
Stellen über den Aushang der Berufskrankhei-
ten-Verfahren einschließlich der Veranlassung 
von Maßnahmen zur Verhütung des Entstehens, 
der Verschlimmerung oder des Wiederauflebens 
von Berufskrankheiten zu unterrichten. 

(8) Die Bestellung von Sachverständigen soll 
im Einvernehmen der Beteiligten erfolgen. Be-
gutachtungsuntersuchungen dürfen in Gegen-
wart  eines Beistandes des zubegutachtenden 
Beteiligten durchgeführt und von diesem proto-
kolliert werden. " 

3. § 12 wird wie folgt gefaßt: 

„Ein Versicherungsfall ist auch der Gesund-
heitsschaden einer Leibesfrucht infolge eines 
Arbeitsunfalls, einer Berufskrankheit oder einer 
anderen besonderen beruflichen Einwirkung 
auf die Mutter während der Schwangerschaft. 
Die Leibesfrucht steht insofern einem Versicher-
ten gleich. Dabei braucht die Mutter weder 
krank im Sinne der Krankenversicherung noch 
in ihrer Erwerbsfähigkeit gemindert gewesen 
sein. Das Nähere regelt die Bundesregierung 
durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des 
Bundesrates. " 
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4. In § 14 werden die Absätze 1, 3 und 4 wie folgt 
gefaßt: 

„ (1) Die Unfallversicherungsträger haben mit 
allen geeigneten Mitteln für die Verhütung von 
Arbeitsunfällen, Berufskrankheiten und arbeits-
bedingten Gesundheitsgefahren und für eine 
wirksame Erste Hilfe zu sorgen. Sie sollen dabei 
in Zusammenarbeit mit den für den Arbeits-
schutz zuständigen Stellen und Institutionen des 
Arbeits- und Gesundheitsschutzes den Ursachen 
von arbeitsbedingten Gefahren für Leben und 
Gesundheit nachgehen. 

(3) Die Unfallversicherungsträger haben ge-
mäß § 14 Abs. 1 insbesondere branchen- und un-
ternehmenstypische Gegebenheiten durch ein 
entsprechendes Beratungs- und Dienstleistungs-
angebot auszugleichen. Sie können gegebenen-
falls Maßnahmen anderer Träger durch Zu-
schüsse fördern. 

(4) Die Unfallversicherungsträger können un-
ter Berücksichtigung der wirtschaftlichen Ver-
hältnisse ihrer Mitgliedsunternehmen begründe-
te Präventionsmaßnahmen durch Zuschüsse för-
dern. " 

5. § 15 Abs. 1, Nr. 3 wird wie folgt gefaßt: 

„3. Vom Unternehmer zu veranlassende arbeits-
medizinische Untersuchungen und Arbeits-
platzüberprüfungen vor, während und nach 
der Verrichtung von Arbeiten, die für die 
Versicherten oder für Dritte mit arbeitsbe-
dingten Gefahren für Leben und Gesundheit 
verbunden sind, " 

6. § 21 erhält folgende Fassung: 

„ (1) Der Unternehmer ist verpflichtet, mit allen 
geeigneten Mitteln arbeitsbedingte Gefahren für 
Leben und Gesundheit der Versicherten abzu-
wenden. Er ist für die Durchführung der Maß-
nahmen zur Verhütung von Arbeitsunfällen und 
Berufskrankheiten und für die Verhütung von 
arbeitsbedingten Gesundheitsgefahren verant-
wortlich. Er hat die Maßnahmen unter Berück-
sichtigung des Stands der Technik und der wis-
senschaftlichen Erkenntnisse an die sich ändern-
den Arbeitsbedingungen anzupassen. 

(2) Der Unternehmer ist verpflichtet, die in sei-
nem Betrieb auftretenden Gefahren für Sicher-
heit und Gesundheit nach dem Stand der medizi-
nischen und arbeitswissenschaftlichen Erkennt-
nis fortlaufend zu bewerten, zu dokumentieren 
und die Versicherten darüber zu informieren." 

7. § 21 Abs. 2 und 3 (alt) werden § 21 Abs. 3 und 4. 

8. § 21 a wird neu eingefügt und erhält folgende 
Überschrift: 

„§ 21a 

Besondere Rechte der Versicherten; 
Mitwirkungspflichten 

(1) Jeder Versicherte hat das Recht, die ihn 
betreffenden Auskünfte und Informationen über 

arbeitsbedingte Gefahren für Leben und Ge-
sundheit zu erhalten. Die Unfallversicherungsträ-
ger sind verpflichtet, den Versicherten auf Anfra-
ge über die betrieblichen Gesundheitsgefahren 
zu informieren. 

(2) Jeder Versicherte hat das Recht, zur ärzt-
lichen Feststellung von Arbeitsunfällen und Be-
rufskrankheiten betriebliche Personen seines 
Vertrauens hinzuzuziehen. 

(3) Die Versicherten haben nach ihren Mög-
lichkeiten alle der der Verhütung von Arbeitsun-
fällen, Berufskrankheiten und arbeitsbedingten 
Gesundheitsgefahren die jewei ligen Maßnah-
men zu unterstützen und die entsprechenden 
Anweisungen des Unternehmers zu befolgen. 
Die Versicherten haben sich dennoch diesem Ge-
setz erforderlichen arbeitsmedizinischen Unter-
suchungsmaßnahmen bei einem Arbeitsmedi-
ziner oder einem arbeitsmedizinischem Dienst 
ihrer Wahl zu unterziehen. " 

9. § 22 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 Satz 1 wird wie folgt gefaßt: 

„In Unternehmen mit mehr als 20 Beschäftig-
ten werden Sicherheitsbeauftragte von den 
Beschäftigten für eine Amtszeit von 4 Jahren 
gewählt. " 

b) Absatz 1 Satz 4 wird gestrichen. 

c) Die Absätze 2 bis 4 erhalten folgende Fassung: 

„(2) Die Sicherheitsbeauftragten haben den 
Unternehmer bei der Durchführung der Maß-
nahmen zur Verhütung von Arbeitsunfällen 
und Berufskrankheiten zu unterstützen, ins-
besondere sich von dem Vorhandensein, dem 
funktionsgerechten Zustand und der ord-
nungsgemäßen Benutzung der vorgeschriebe-
nen Schutzeinrichtungen, Betriebseinrichtun-
gen und persönlichen Schutzausrüstungen zu 
überzeugen und auf Pflichtverstöße gegen § 21 
sowie auf Unfall- und Gesundheitsgefahren 
für die Versicherten aufmerksam zu machen. 
Sie haben die Erfahrungen der Versicherten 
einzubringen. 

(3) Die Sicherheitsbeauftragten haben be-
rechtigte Beschwerden der Versicherten ent-
gegenzunehmen und dem Unternehmer mit-
zuteilen. Die Sicherheitsbeauftragten haben 
weiter alle Maßnahmen zur Verhütung von 
Arbeitsunfällen, Berufskrankheiten und ar-
beitsbedingten Erkrankungen fortlaufend und 
vollständig zu dokumentieren. 

(4) Die Sicherheitsbeauftragten dürfen 
wegen der ihnen übertragenen Aufgaben 
nicht benachteiligt oder begüns tigt werden. 
Für die Sicherheitsbeauftragten gelten § 15 
Abs. 1, 2, 4 und 5 Kündigungsschutzgesetz 
und § 103 Betriebsverfassungsgesetz ent-
sprechend. 
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d) Nach Absatz 4 werden die folgenden Ab-
sätze 5 und 6 angefügt: 

„ (5) Für die Freistellung und Qualifizierung 
der Sicherheitsbeauftragten gelten die §§ 37, 
38 des Betriebsverfassungsgesetzes entspre-
chend. 

(6) Die Sicherheitsbeauftragten werden un-
ter entsprechender Anwendung der Wahlord-
nung zum Betriebsverfassungsgesetz gewählt. 
Ist in dem Betrieb ein Betriebsrat oder eine 
Personalvertretung nicht vorhanden oder 
kommt seiner oder ihrer Aufgabe nicht nach, 
so können drei Beschäftigte, die zuständige 
Berufsgenossenschaft oder eine betriebsver-
tretende Gewerkschaft die Wahl der Sicher-
heitsbeauftragten veranlassen. 

10. In Artikel 1 § 24 Abs. 1 wird folgender Satz 
angefügt: 

„Satz 2 gilt entsprechend für andere Ärzte, die 
arbeitsmedizinische Untersuchungen im Sinne 
des § 15 Abs. 1 Nr. 3 vornehmen." 

11. In § 25 wird nach Absatz 2 folgender Absatz 3 
neu eingefügt: 

„(3) Der Sachverständigenbeirat „Sektion 
Arbeitsmedizin" , angesiedelt beim Bundesmini-
ster für Arbeit und Soziales, hat alljährlich bis 
zum 31. Dezember des auf das Berichtsjahr 
folgenden Jahres über seine Arbeit zu berich-
ten. Insbesondere sind die internationalen medi-
zinischen und arbeitswissenschaftlichen For-
schungsergebnisse im Hinblick auf § 9 Abs. 1, 2 
und 3 und der Stand der Internationalen Berufs-
krankheitenliste zu bewe rten und zu dokumen-
tieren. Diskussionsstand und abweichende Stel-
lungnahmen einzelner Mitglieder des Sachver-
ständigenbeirats sind zu dokumentieren. " 

12. § 34 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 Satz 2 erhält folgende Fassung: 

„Sie können für die besondere Heilbehand-
lung unter Mitwirkung der für den Arbeits-
schutz zuständigen Obersten Landesbehörden 
die von den Ärzten und Krankenhäusern zu 
erfüllenden Voraussetzungen im Hinblick auf 
die fachliche Befähigung, die sachliche und 
personelle Ausstattung sowie die zu überneh-
menden Pflichten festlegen. 

b) Absatz 3 erhält folgende Fassung: 

„ (3) Die Verbände der Unfallversicherungs-
träger sowie die Kassenärztliche Bundesver-
einigung und die Kassenzahnärztliche Bun-
desvereinigung (Kassenärztliche Bundesver-
einigungen) schließen unter Berücksichtigung 
der von den Unfallversicherungsträgern und 
den für den Arbeitsschutz zuständigen Ober-
sten Landesbehörden gemäß Absatz 1 Satz 2 
getroffenen Festlegungen mit Wirkung für 
ihre Mitglieder Verträge über die Durchfüh-
rung der Heilbehandlung, die Vergütung der 
Ärzte und Zahnärzte sowie die A rt  und Weise 
der Abrechnung. " 

13. § 56 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 Satz 1 werden die Worte „26. Wo-
che" durch die Worte „13. Woche" ersetzt. 

b) Absatz 2 Satz 1 erhält folgende Fassung: 

„Die Minderung der Erwerbsfähigkeit richtet 
sich nach dem Umfang der durch den Gesund-
heitsschaden verminderten Lebensqualität 
sowie nach dem Umfang der sich aus der 
Beeinträchtigung des körperlichen und geisti-
gen Leistungsvermögens ergebenden vermin-
derten Einsatz- und Wettbewerbsfähigkeit in 
der beruflichen Stellung und auf dem allge-
meinen Arbeitsmarkt." 

14. § 62 wird wie folgt gefaßt: 

„(1) Während der ersten zwei Jahre nach dem 
Versichertenfall kann der Unfallversicherungs-
träger die Rente als vorläufige Entschädigung 
festsetzen, wenn der Umfang der Minderung der 
Erwerbsunfähigkeit noch nicht abschließend 
festgestellt werden kann. Innerhalb dieses Zeit-
raums kann der Vomhundertsatz der Minderung 
der Erwerbsfähigkeit jederzeit in begründeten 
Fällen neu festgestellt werden. 

(2) Spätestens mit Ablauf von zwei Jahren nach 
dem Versicherungsfall hat der Unfallversiche-
rungsträger die Dauerrente festzustellen. Die 
Feststellung setzt eine Änderung der Verhält-
nisse nicht voraus. " 

15. § 104 Abs. 1 Satz 1 wird wie folgt ergänzt: 

Hinter den Worten „wenn sie den Versicherungs-
fall  vorsätzlich" werden die Worte „oder grob 
fahrlässig" eingefügt. 

16. § 138 wird um folgenden Satz 2 ergänzt: 

„Sie haben darüber hinaus den Versicherten auf 
die Dokumente und Aufzeichnungen nach § 21 
Abs. 2 und § 22 Abs. 3 hinzuweisen." 

17. § 162 Abs. 2 erhält folgenden Satz 2: 

„Dies gilt auch, wenn entsprechende Maßnah-
men gegenüber in Vertrags- und Lieferverhält-
nissen stehende Unternehmen getroffen wur-
den. " 

18. In Artikel 1 § 188 wird folgender Satz angefügt: 

„Der Versicherte erhält eine Kopie der Mitteilung 
an den Unfallversicherungsträger; § 25 Abs. 2 
SGB X gilt entsprechend. " 

19. § 191 wird um folgenden Satz 2 ergänzt: 

„Sie haben die Aufzeichnungen und Dokumente 
nach den § 21 Abs. 2 und § 22 Abs. 3 dem zu-
ständigen Unfallversicherungsträger zu übermit-
teln." 

20. In Artikel 1 § 200 Abs. 2 werden an Stelle der 
Worte „mehrere Gutachten zur Auswahl benen-
nen" die Worte „eine Liste der fachlich in Be-
tracht kommenden Gutachter vorzulegen" einge-
fügt. 
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21. § 201 wird wie folgt geändert: 

a) Satz 1 wird wie folgt neu gefaßt: 

„Behandelnde Ärzte und Zahnärzte, die an 
einer Heilbehandlung nach § 34 beteiligt sind, 
erheben, speichern und übermitteln an die 
Unfallversicherungsträger Daten über die Be-
handlung und den Zustand des Versicherten 
sowie sonstige personenbezogene Daten, so-
weit dies erforderlich für Zwecke der Heilbe-
handlung ist. " 

b) In Satz 2 wird neu eingefügt: 

„Die Datenübermittlung ist nur zulässig, wenn 
der Versicherte zuvor schriftlich eingewilligt 
hat."  

c) Satz 3 wird wie folgt geändert: 

„Der Versicherte erhält eine Kopie der erhobe-
nen, gespeicherten und übermittelten Daten; " 

22. § 203 wird wie folgt ergänzt oder verändert: 

Vor die Worte „Ärzte oder Zahnärzte" wird das 
Wort  „Behandelnde" eingefügt. Die Worte „und 
über die Vorerkrankungen" werden ersatzlos 
gestrichen. 

23. § 204 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt ergänzt: 

Hinter den Worten „Verband der Unfallver-
sicherungsträger ist" werden die Worte „un-
ter Mitwirkung der für den medizinischen 
Arbeitsschutz zuständigen Stellen" einge-
fügt. 

b) Absatz 1 Nr. 1 wird wie folgt gefaßt: 

„um neue Erkenntnisse der medizinischen 
Wissenschaft unter Einbeziehung arbeitswis-
senschaftlicher Erkenntnisse zu gewinnen und 
zu verbreitern, Daten über Verwaltungsver-
fahren und Entscheidungen nach § 9 Abs. 2 zu 
verarbeiten, zu nutzen und dadurch eine ein-
heitliche Beurteilung vergleichbarer Versiche-
rungsfälle durch die Unfallversicherungsträ-
ger zu erreichen und zu verhindern, daß eine 
Erkrankung, die von einer Berufsgenossen-
schaft entschädigt worden ist, unter gleichen 
Verhältnissen bei einer anderen Berufsgenos-
senschaft . entschädigungslos bleibt, gezielte 
Maßnahmen der Prävention zu ergreifen sowie 
eigene Forschungsvorhaben durchzuführen 
und an fremden Forschungsvorhaben mitzu-
wirken," 

24. § 210 Abs. 2 wird wie folgt ergänzt: 

In Satz 1 wird ein Komma eingesetzt und ein 
weiterer Unterpunkt hinzugefügt. Dieser lautet: 
„3. entgegen § 22 Abs. 3 der Dokumentation und 
Aufzeichnung von Maßnahmen zur Verhütung 
von Arbeitsunfällen, Berufskrankheiten und ar-
beitsbedingten Erkrankungen durch die Sicher-
heitsbeauftragten nicht ermöglichen" . 

Ebenfalls keine Mehrheit im Ausschuß fanden 
folgende Änderungsanträge der Gruppe der PDS: 

1. In § 9 Abs. 1 Satz 2 werden nach den Worten „aus-
gesetzt sind" folgende Worte eingefügt: 

„beziehungsweise Krankheiten, die besonders 
regelmäßig unter Angehörigen bestimmter Berufs-
gruppen oder wesentlich häufiger als in der Bevöl-
kerung allgemein auftreten; " 

2. § 21 Abs. 1 wird wie folgt gefaßt: 

„ (1) Der Unternehmer trägt die Verantwortung 
für Leben und Gesundheit (körperliche Unver-
sehrtheit) der Versicherten. Er hat alle erforder-
lichen Maßnahmen zur Verhütung von Arbeits-
unfällen, Berufskrankheiten und sonstigen ar-
beitsbedingten gesundheitlichen Schädigungen 
entsprechend den neuesten wissenschaftlichen 
und praktischen Erkenntnissen zu treffen." 

3. In § 29 Abs. 1 sind die Sätze 2 und 3 zu streichen. 

4. In § 31 Abs. 1 ist Satz 3 zu streichen. 

5. § 15 Abs. 1 Nr. 3 wird wie folgt gefaßt: 

„3. vom Unternehmer zu veranlassende arbeits-
medizinische Untersuchungen, Arbeitsplatz

-

überprüfungen und sonstige arbeitsmedizini-
sche Maßnahmen vor, während und nach der 
Verrichtung von Arbeiten, die für die Versi-
cherten oder für Dritte mit arbeitsbedingten 
Gefahren für Leben und Gesundheit verbun-
den sind, " 

6. § 2 Abs. 2 wird nach Satz 2 wie folgt ergänzt: 

„Versichert sind auch behinderte Personen in 
nicht nach dem Schwerbehindertengesetz aner-
kannten Werkstätten, in Förder- und Betreuungs-
gruppen unter dem verlängerten Dach der Werk-
stätten für Behinderte sowie in Tagesförderstätten, 
in Tageseinrichtungen für psychisch kranke/see-
lisch behinderte Personen, in Zuverdienstfirmen 
und in Tagespflegeeinrichtungen für alte Men-
schen. " 

Abgelehnt wurde schließlich auch der von der Frak-
tion der SPD eingebrachte Entschließungsantrag: 

1. Der Ausschuß nimmt zur Kenntnis, daß die Bun-
desregierung endlich die seit Januar 1993 überfäl-
lige Umsetzung der EG-Rahmenrichtlinie Arbeits-
schutz sowie weiterer EG-Arbeitsschutzrichtlinien 
in nationales Recht vornehmen wi ll . Er legt mit 
Nachdruck Wert darauf, daß durch das Gesetz zur 
Einordnung des Rechts der gesetzlichen Unfallver-
sicherung in das Sozialgesetzbuch die präventive 
Aufgabenstellung der Unfallversicherungsträger 
auf die Verhütung aller arbeitsbedingten Gesund-
heitsgefahren erweitert wird, wie es in diesem Ge-
setzentwurf vorgesehen ist. 

2. Ungeachtet der Tatsache, daß erhebliche Beden-
ken hinsichtlich der Vollständigkeit der Umset-
zung der EG-Rahmenrichtlinie Arbeitsschutz in 
nationales Recht wie auch der Umsetzung der Ver- 
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pflichtung des Deutschen Einigungsvertrages be-
stehen, darf es zu keiner weiteren Verzögerung 
bei der Erfüllung der europäischen Vertragspflich-
ten durch die Bundesrepublik Deutschl and kom-
men. Ebenso ist die Ausweitung der Aufgabenstel-
lung der Berufsgenossenschaft auf die Verhütung 
aller arbeitsbedingten Gesundheitsgefahren ein 
längst überfälliger Akt. 

3. Der Ausschuß bedauert, daß der Entwurf eines 
Arbeitsschutzgesetzes dennoch nicht dem Gebot 
des Artikels 30 des Deutschen Einigungsvertrages 
nach einer zeitgemäßen Neuordnung des öffent-
lich-rechtlichen Arbeitsschutzes entspricht. Unge-
achtet der augenblicklich vorrangigen Notwendig-
keit, das EG-Arbeitsschutzrecht und insbesondere 
die Rahmenrichtlinie Arbeitsschutz in na tionales 
Recht umzusetzen, hält der Ausschuß für Arbeit 
und Sozialordnung zur Einlösung dieser Forderung 
des Deutschen Einigungsvertrages die Gesamtko-
difizierung des Arbeitsschutzrechtes im Rahmen ei-
nes Arbeitsschutzgesetzbuches für unabdingbar. 
Die muß schrittweise bis zum Jahr 2000 geschehen. 

4. Der Ausschuß für Arbeit und Sozialordnung unter-
stützt den Konsens des Bundesrates und der Bun-
desregierung über wesentliche Verbesserungen 
des Entwurfs für ein Arbeitsschutzgesetz. Dies 
betrifft vor allem die Ablösung überalteter Bestim-
mungen der Gewerbeordnung von 1869, insbe-
sondere des § 120a, und die Regelung des Verhält- 
nisses von staatlicher und berufsgenossenschaftli-
cher Aufsicht. Ausdrücklich unterstützt wird auch 
die beiderseits gesehene Notwendigkeit, im Laufe 
dieser Legislaturperiode weitere überholte Rechts-
normen im Rahmen des neuen Arbeitsschutz-
gesetzes abzulösen. 

5. Auch der Entwurf für ein Unfallversicherungs-Ein-
ordnungsgesetz konnte in den Verhandlungen zwi-
schen Bundesrat und Bundesregierung - nicht zu-
letzt auch durch die Einflußnahme des Arbeits- und 
Sozialausschusses selbst - zu einem tragbaren 
Kompromiß entwickelt werden. Von vorrangiger 
Bedeutung ist die Erweiterung der präventiven 
Aufgabenstellung der Unfallversicherung auf die 
Verhütung aller arbeitsbedingten Gesundheitsge-
fahren. Durch den Gesetzentwurf wurden auch 
erste Schritte zur Stärkung der Versichertenrechte 
hinsichtlich der Gutachterauswahl und der Infor-
mationsrechte eingeleitet, die das Ziel haben, 
die Entscheidungen der Unfallversicherungsträger 
transparenter zu machen. Sollte sich in der prak-
tischen Anwendung abzeichnen, daß der Wille des 
Gesetzgebers nicht beachtet wird, sind diese 
Regelungen bei zukünftigen Gesetzgebungsver-
fahren zu verbessern. Der Ausschuß für Arbeit und 
Sozialordnung betont zudem die Notwendigkeit ei-
ner grundlegenden Reform des Berufskrankheiten-
rechtes. Er forde rt  diesbezüglich die Bundesregie-
rung auf, diesen Komplex in einer weiteren Novelle 
im Sinne sozialer Gerechtigkeit zu lösen. Im Wege 
einer widerlegbaren Kausalitätsvermutung müssen 
alle arbeitsbedingten Gesundheitsschäden in die 
Entschädigungspflicht der gesetzlichen Unfallver-
sicherungspflicht einbezogen werden. 

6. Der Ausschuß für Arbeit und Sozialordnung erach-
tet es für notwendig, daß Staat und Berufsgenos-
senschaften durch ein großzügiges Förderpro-
gramm vor allem die Umsetzung des neuen 
Arbeitsschutzrechtes in kleineren und mittleren 
Betrieben fördern. 

d) Petitionen 

In die Ausschußberatungen hat der Ausschuß auch 
die bei ihm verzeichneten und auf den Ausschuß

-

Drucksachen 0342, 0343, 0366, 0367, 0411, 0452 und 
0542 verteilten Peti tionen einbezogen und zu mehre-
ren Petitionen eine Stellungnahme nach § 109 GO-
BT abgegeben, um die der Petitionsausschuß den 
Ausschuß gebeten hatte. Dabei konnte über die Re-
gelungen des Gesetzentwurfes in der vom Ausschuß 
verabschiedeten Fassung hinausgehenden Wün-
schen nicht entsprochen werden. 

Nicht entsprochen werden konnte einem Petitum, 
auch für die Zeit vor der Antragstellung Hinterblie-
benenrente nachzuzahlen, da auch das SGB VII am 
Antragserfordernis festhält. 

Ebenfalls nicht berücksichtigt werden konnte das 
Petitum, einen nur „möglichen" Kausalzusammen-
hang als entschädigungserheblich in der Unfallver-
sicherung anzuerkennen, insbesondere bei der Be-
wertung des Einzelfalles. Ein Abgehen von den Kau-
salitätsgrundsätzen des geltenden Rechts wurde als 
mit der Systematik des Unfallversicherungsrechts 
nicht vereinbar angesehen. 

Der Forderung, die Beweislast dahin gehend zu 
ändern, daß lediglich ein begründeter Verdacht auf 
berufliche Verursachung zur Anerkennung einer Be-
rufskrankheit führt und den Versicherten das Recht 
zu eigenen Gutachten auf Kosten des Unfallversiche-
rungsträgers einzuräumen, wurde insoweit Rech-
nung getragen, als § 9 Abs. 3 eine Vermutensrege-
lung im Sinne eines Prima-facie-Beweises vorsieht 
und das neue Gesetz verlangt, daß den Versicherten 
mehrere Gutachter zur Auswahl vorgeschlagen wer-
den sollen. 

Der Bestand der Feuerwehr-Unfallkassen wird durch 
das Unfallversicherungs-Einordnungsgesetz nicht 
unmittelbar berührt. Der Bundesgesetzgeber sah 
jedoch keine Möglichkeit, mögliche Organisations-
änderungen durch die Länder zu verbieten. 

Ebenfalls eine positive Lösung wurde hinsichtlich 
der Forderung erreicht, die Mitglieder der nach dem 
Heimgesetz zu bildenden ehrenamtlichen Heimbei-
räte unter den Schutz der gesetzlichen Unfallversi-
cherung zu stellen (siehe Punkt 4 des Berichts). 

Rechnung getragen werden konnte aufgrund der mit 
dem Bundesdatenschutzbeauftragten abgestimmten 
Neuregelungen auch der Kritik, daß Unfallversiche-
rungsträger im Rahmen der Amtsermittlung den Ver-
sicherten nicht zuvor über ihre Absicht informiert 
haben, Unterlagen und Berichte von Ärzten anzufor-
dern. 

Nicht gefolgt werden konnte dagegen Forderungen 
in einer Eingabe, die Beamten in die Prävention ein

-

zubeziehen, über die Satzung des jewei ligen Ver- 
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sicherungsträgers ein Mindest-Verletztengeld einzu-
führen und ehrenamtlich Tätige von Zuzahlungen 
bei Medikamenten zu befreien. 

2. Zum Inhalt der Gesetzentwürfe 

a) Gesetzentwurf zum Unfallversicherungs-Einord

-

nungsgesetz (UVEG) - Drucksache 13/2204 

Mit dem Unfallversicherungs-Neuregelungsgesetz 
von 1963 wurde das Recht der Unfallversicherung 
umfassend überarbeitet. Wegen der kontinuierlichen 
Weiterentwicklung dieses Sozialversicherungszwei-
ges braucht die Einordnung des Rechts der gesetz-
lichen Unfallversicherung in das Sozialgesetzbuch 
(Siebtes Buch) nicht mit einer grundlegenden inhalt-
lichen Reform verbunden zu werden. 

Die Einordnung zielt darauf ab, 

- das Sozialgesetzbuch durch Kodifikation des 
Rechts der gesetzlichen Unfallversicherung zu ver-
vollständigen und damit die Reichsversicherungs-
ordnung für alle Sozialversicherungszweige als 
Rechtsgrundlage abzulösen, 

- das Unfallversicherungsrecht übersichtlicher zu 
ordnen als bisher und die Rechtsnormen insge-
samt zu straffen, 

- die Verfahrensvorschriften, auch im Bereich des 
Datenschutzes, an die Regelungen in den übrigen 
Büchern des Sozialgesetzbuches anzupassen, 

- eine Reihe rechtlicher Zweifelsfragen zu klären. 

Neben dieser rechtssystematischen Überarbeitung 
wird das Unfallversicherungsrecht in einigen Punk-
ten inhaltlich weiterentwickelt, insbesondere: 

1. Prävention 

- Die Unfallversicherung wird für die Abwehr 
arbeitsbedingter Gesundheitsgefahren zustän

-

dig. 

Sie hat auch den Ursachen solcher Gefahren 
nachzugehen und in diesem Bereich mit den 
Krankenkassen zusammenzuarbeiten. 

2. Der Versicherungsschutz von Kindergartenkin

-

dern wird auf den Besuch a ller Tageseinrichtun-
gen mit kindergartenähnlichem Charakter erwei-
tert. 

3. Leistungsrecht 

- Für Arznei-, Verband- und Hilfsmittel werden 
Festbeträge eingeführt. 

- Die Leistungsdauer des Verletztengeldes wird 
an die des Krankengeldes (78 Wochen) ange-
paßt. 

- Auf gesetzlicher Grundlage wird ein Kinder-
Verletztengeld eingeführt (für den Elternteil 
eines durch einen Schulunfall verletzten Kin-
des, der wegen der Pflege dieses Kindes seine 
Arbeit unterbricht). 

- Verbessert werden die Leistungen zur beruf-
lichen Rehabilitation. So erhält der Verletzte, 
der an einer Maßnahme des beruflichen Auf

-

stiegs teilnimmt, die einen mehr als angemesse-
nen Aufwand erfordert, einen Anspruch auf 
Teilförderung bis zur Höhe des angemessenen 
Aufwandes. 

- Die Leistungen zur sozialen Rehabilitation und 
die sie ergänzenden Leistungen (Kraftfahrzeug-
und Wohnungshilfe, psychosoziale Betreuung, 
Rehabilitationssport) werden als dritte Säule im 
umfassenden Rehabilitationsrecht der Unfall-
versicherung gleichwertig neben die medizini-
sche und die berufliche Rehabi litation gestellt 
und unabhängig von diesen Rehabilitations-
maßnahmen erbracht. 

- Die Renten für Landwirte und ihre Ehegatten 
werden jährlich angepaßt. 

- Die Möglichkeiten zur Abfindung von Renten 
werden erweitert. 

4. Haftung 

Die Freistellung des Arbeitnehmers gegenüber 
Schadensersatzansprüchen seines Unternehmers 
wird erweitert. 

5. Organisationsrecht 

- Im Interesse größerer Flexibilität wird die Zu-
sammenlegung von gewerblichen Berufsgenos-
senschaften auch auf Beschluß ihrer Vertreter-
versammlungen zugelassen. Daneben bleibt 
die Möglichkeit eines gesetzlichen Zusammen-
schlusses bestehen. 

- Im Bereich der Unfallversicherung der öffent-
lichen Hand werden die Ausführungsbehörden 
der Länder in Selbstverwaltungskörperschaften 
umgewandelt. Ferner erhalten die Länder die 
Möglichkeit, diese Körperschaften mit den Trä-
gern der gemeindlichen Unfa llversicherung zu-
sammenzufassen. 

b) Gesetzentwurf des Bundesrates 
- Drucksache 13/373 - 

Bisher erstreckte sich der Schutz der gesetzlichen 
Unfallversicherung auf Kinder während des Besuchs 
von Kindergärten und Schulen. Mit dem Gesetzent-
wurf des Bundesrates soll der Unfallversicherungs-
schutz künftig auch Kinder in anderen Tageseinrich-
tungen, also insbesondere in Kinderhorten und Kin-
derkrippen, erfassen. 

Für die Erweiterung des Versicherungsschutzes spre-
chen insbesondere folgende Gründe: 

- Die Aufgabenstellung der einzelnen Tageseinrich-
tungen für Kinder sind heute sehr ähnlich: Sie um-
fassen nicht nur die Betreuung, sondern auch die 
Bildung und Erziehung der Kinder. 

- Die Kinderhorte haben inzwischen einen eigen-
ständigen Bildungsauftrag und arbeiten eng mit 
der Schule zusammen. 

- Die Möglichkeiten von altersgemischten Gruppen 
lassen eine Differenzierung zwischen den einzel-
nen Einrichtungen nicht mehr zu. 
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- Nach dem noch 1991 in den neuen Bundesländern 
geltenden Recht waren auch alle Schüler während 
der Tageserziehung unfallversichert. 

Die Gesetzesinitiative entspricht inhaltlich einem 
Vorschlag, der auch im Entwurf eines Unfallversiche-
rungs-Einordnungsgesetzes (vgl. Artikel 1 § 2 Abs. 1 
Nr. 8 a) enthalten ist. 

3. Anhörungen 

a) Öffentliche Anhörung am 11. Oktober 1995 

Aufgrund eines Beschlusses vom 20. September 1995 
führte der Ausschuß für Arbeit und Sozialordnung 
am 11. Oktober 1995 eine Öffentliche Anhörung von 
Verbänden und Sachverständigen durch. 

Bei der Anhörung am 11. Oktober 1995 wur-
den folgende Verbände angehört: Hauptverband 
der gewerblichen Berufsgenossenschaften (HVBG), 
Bundesverband der Unfallversicherungsträger der 
öffentlichen Hand (BAGUV), Bundesverband der 
landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaften (BLB), 
Deutscher Gewerkschaftsbund (DGB), Deutsche An-
gestelltengewerkschaft (DAG), Bundesvereinigung 
der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA), Verband 
der Kriegs- und Wehrdienstopfer, Behinderten und 
Sozialrentner, Reichsbund der Kriegs- und Wehr-
dienstopfer, Behinderten, Sozialrentner und Hinter-
bliebenen, Verband arbeits- und berufsbedingt Er-
krankter, Deutscher Städte- und Gemeindebund 
sowie die Städte Köln, Frankfu rt  und München. 

Als Einzelsachverständiger war Prof. Dr. Hans-
Joachim Woitowitz eingeladen. 

Die Vertreter der Spitzenverbände der Unfallver-
sicherungsträger begrüßten einhellig, daß das Recht 
der gesetzlichen Unfallversicherung in das Sozial-
gesetzbuch eingeordnet werden so ll. Der HVBG 
betonte, daß sich die tragenden Grundsätze und 
Strukturprinzipien bewäh rt  hätten und - insbesonde-
re auch unter den Sozialpartnern - nicht umstritten 
seien. Dem entspreche es auch, daß die Einordnung 
in das SGB nicht mit einer grundlegenden inhalt-
lichen Reform verbunden werden müsse. Die im 
Sinne einer begrenzten Sachreform behutsame Wei-
terentwicklung des Unfallversicherungsrechts sei im 
Grundsatz und hinsichtlich der ganz überwiegenden 
Zahl von Einzelregelungen zu begrüßen. Der BLB 
hob hervor, daß in Anbetracht der Zielsetzung einer 
nur begrenzten Sachreform nicht alle Vorstellungen 
des BLB hätten verwirklicht werden können. Insge-
samt könne der Entwurf jedoch in der vorliegenden 
Form mitgetragen werden. Der BAGUV bedauerte, 
daß die Bundesregierung nicht die Anregung des 
Bundesrates aufgegriffen habe, eine weitergehende 
Reform der Unfallversicherungsträger vorzunehmen. 
Nach seiner Auffassung sei die Erweiterung der Auf-
gabenstellung der Unfallversicherungsträger auf die 
Verhütung arbeitsbedingter Gesundheitsgefahren 
gesetzlich zu fixieren. Im Hinblick auf den umfassen-
den Arbeitsschutzansatz, der sich aus den Euro-
päischen Richtlinien für Sicherheit und Gesundheits-
schutz bei der Arbeit ergebe, müsse gewährleistet 
werden, daß auch die Unfallversicherungsträger die 
Konkretisierung und Ausgestaltung der dortigen 

Schutzziele durch eigene Unfallverhütungsvorschrif-
ten vornehmen könnten. Ferner wies der BAGUV 
darauf hin, daß die Zuständigkeit für die gemeindli-
che Unfallversicherung teilweise neu zu regeln sei, 
um den rechtlichen, finanziellen und verwaltungs-
mäßigen Belangen der Kommunen Rechnung zu tra-
gen und um künftig eine einheitliche Unfallversiche-
rung im Gesamtbereich der öffentlichen Hand zu 
schaffen. 

Auch DGB, DAG und BDA begrüßten grundsätzlich 
die Zielsetzung des Gesetzentwurfs. Nach Ansicht 
des DGB müsse über den gesetzestechnischen Akt 
der Einordnung die Unfallversicherung zu einer lei-
stungsstarken modernen „Arbeitsumweltversiche-
rung" umgestaltet werden. Dies sei gerade ange-
sichts der veränderten gesellschaftlichen, wirtschaft-
lichen und sozialen Rahmenbedingungen unabding-
bar. Die Aufgabenstellung der Unfa llversicherung in 
der Prävention, der Rehabi litation und der Entschädi-
gung müsse auf alle arbeitsbedingten Gesundheits-
gefährdungen bzw. alle arbeitsbedingten Erkrankun-
gen ausgedehnt werden. Der Gesetzentwurf wage 
diesen Reformschritt nur in der Prävention; dagegen 
seien die Regelungen zur Rehabilitation und der Ent-
schädigung von Leistungsabbau geprägt. Die DAG 
unterstrich, daß die Fortschreibung des geltenden 
Rechts mit der Erweiterung des Präventionsauftrages 
auf die Abwehr arbeitsbedingter Gesundheitsgefah-
ren sachgerecht sei. Soweit mit dem Gesetzgebungs-
verfahren eine Sachreform angestrebt werde, seien 
aus Sicht der BDA weitergehende Änderungen erfor-
derlich. Inhaltliche Neuregelungen, die zu einer Aus-
weitung des Leistungsrechts und zu einer Erhöhung 
der Beiträge zu den Berufsgenossenschaften führten, 
lehne die BDA allerdings ab. 

Der VDK und der Reichsbund unterstützten gleich-
falls die Zielsetzung des Gesetzentwurfes und be-
grüßten die Weiterentwicklung in einigen wichtigen 
Teilbereichen. 

Die angestrebte Ausweitung des Präventionsauftra-
ges wurde von allen gehörten Verbänden grundsätz-
lich begrüßt. Der HVBG befürwortete diesen Schritt 
unter anderem, weil der bisherige (klassische) Prä-
ventionsansatz zu kurz greife, aufgrund der Erfah-
rungen der Technischen Aufsichtsdienste der Berufs-
genossenschaften die bisherige Kompetenzregelung 
bei der Beratungs- und Aufsichtstätigkeit in den 
Betrieben nicht-sachgerechte Grenzen setze, es für 
eine systemkonforme Weiterentwicklung des Berufs-
krankheitenrechts wichtig sei, auch im Vorfeld wich-
tige Informationen z. B. über Gefahrstoffexpositionen 
und ihre gesundheitlichen Folgen zu gewinnen, der 
gesetzliche Auftrag der Krankenkassen, bei der Ver-
hütung arbeitsbedingter Gesundheitsgefahren mit 
den Unfallversicherungsträgern zusammenzuarbei-
ten, einen entsprechend weit gefaßten Präventions-
auftrag sowie eine korrespondierende Verpflichtung 
der Unfallversicherungsträger erfordere und nur mit 
einem erweiterten Präventionsauftrag europäische 
Arbeitsschutzrichtlinien auch durch die Unfallver-
sicherungsträger umgesetzt werden könnten. Aus 
Sicht der Praxis sei es allerdings wünschenswert, daß 
der unbestimmte Rechtsbegriff „arbeitsbedingte Ge-
sundheitsgefahren" eine klare gesetzliche Definition 
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erfahre. Nach Ansicht des HVBG wäre es allerdings 
bedenklich und systemsprengend, arbeitsbedingte 
Erkrankungen über den Umfang des § 9 des Gesetz-
entwurfes hinaus zusätzlich einer Entschädigungs-
pflicht durch die Unfallversicherungsträger zu unter-
werfen. Auch die BAGUV betonte, daß dieser erwei-
terte Präventionsauftrag im Hinblick auf den ganz-
heitlichen Arbeitsschutzansatz der EU-Richtlinien 
zwingend erforderlich sei. Auch der BLB begrüßte 
die Erweiterung des Präventionsauftrages, wobei er 
davon ausging, daß das Gesetz an den bisherigen 
Zuständigkeiten im Arbeitsschutz nichts ändere. 

Die BDA hielt die Erweiterung des Präventionsauf-
trages für sachgerecht. Allerdings dürfe diese Erwei-
terung nicht dazu führen, daß sog. Volkskrankheiten 
als arbeitsbedingt bezeichnet würden. Allgemeine 
gesundheitsfördernde Maßnahmen gehörten nicht in 
den Aufgabenbereich der Unfa llversicherung. Daher 
bedürfe es konkreter Abgrenzungskriterien. 

Die DAG, die die Erweiterung des Präventionsauftra-
ges gleichfalls begrüßte, unterstrich, daß der Regie-
rungsentwurf in diesem Punkt auch unter wirtschaft-
lichen Gesichtspunkten sachgerecht sei. Dem vorge-
sehenen Koordinierungsverfahren zwischen den 
Aufsichtsträgern der Unfallversicherungsträger und 
der Gewerbeaufsicht könne die DAG zustimmen. Im 
übrigen könne die Aufgabe der Prävention nicht 
regional, sondern müsse branchenspezifisch ange-
gangen werden. Die Ausdehnung der präventiven 
Aufgabenstellung entspricht nach Ansicht des DGB 
einer langjährigen gewerkschaftlichen Forderung. 
Mit dieser Neuregelung werde die Grundlage ge-
schaffen, um die Unfallversicherung zu einem mo-
dernen Sozialpartnerinstrument eines ganzheitlichen 
Gesundheitsschutzes in der Arbeitswelt auszubauen. 
Der DGB befürworte die im Gesetzentwurf gewählte 
Regelung, daß die Unfallversicherungsträger mit den 
staatlichen Arbeitsschutzbehörden auf Landesebene 
auf der Grundlage einer gleichberechtigten Position 
zusammenwirken sollten. Eine Bevormundung durch 
die Bundesländer bringe zwangsläufig die Bünde-
lung der Kräfte und die Entfaltung von Selbstverwal-
tungsinitiativen zum Erliegen. Er regte jedoch an, in 
die präventive Zielsetzung die Förderung der Ge-
sundheit und des sozialen, psychischen und sozialen 
Wohlbefindens in das Gesetz aufzunehmen. 

VdK und Reichsbund sahen in der Erweiterung des 
Präventionsauftrages die Beseitigung eines be-
stehenden Mangels im Recht der Unfa llversicherung. 
Die Verantwortung der Unfa llversicherung für die 
Prävention im Betrieb dürfe sich nicht auf die Verhü-
tung von Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten be-
schränken. Mit der nun vorgesehenen Erweiterung 
werde der Erkenntnis Rechnung getragen, daß viele 
chronische Erkrankungen neben außerberuflichen 
Faktoren ihre Ursache in einzelnen oder kombiniert 
auftretenden Belastungen im Arbeitsprozeß hätten. 

Hinsichtlich des Leistungsrechts sah der VdK Ver-
besserungen gegenüber dem bisherigen Recht. Der 
Reichsbund wies darauf hin, daß Wegeunfälle nicht 
als Entschädigungstatbestand ausgegliedert werden 
dürften. Der Verband arbeits- und berufsbedingt Er-
krankter e. V. hielt Beweiserleichte rungen für erfor

-

derlich. Die Vermutungsregelung des § 9 Abs. 3 rei-
che nicht aus. Zudem bedeute die Ermächtigungs-
erweiterung für die Versicherten eine Verschlech-
terung gegenüber dem bisher geltenden Recht. 
Ebenfalls für Beweiserleichterungen plädierte Pro-
fessor Woitowitz. Zu denken sei an eine Vermutungs-
regelung bei bestehenden Listenkrankheiten, den 
Prima-facie-Beweis sowie eine eingegrenzte Beweis-
lastumkehr z. B. bei Beweisnotstand. 

Abgelehnt wurde von VdK und Reichsbund ein Pfle-
gebegriff in Anlehnung an das SGB XI. Sie forde rten 
zudem eine Klarstellung, daß zu den Leistungen zur 
medizinischen Rehabilitation auch persönliche und 
sozialpädagogische Hilfen sowie psychosoziale Lei

-

stungen gehörten. Entschieden abgelehnt wurde von 
beiden Verbänden die zeitliche Begrenzung des Ver-
letztengeldes auf 78 Wochen. Nach Ansicht des 
Reichsbundes widerspreche die Einführung von 
Festbeträgen und der Selbstbeteiligung dem Scha-
densersatzprinzip. 

Die BDA hielt zur Sicherung der Leistungsfähigkeit 
und Finanzierbarkeit eine Reihe von Reformen für 
erforderlich. Mit der Beachtung der Grundsätze der 
Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit unvereinbar sei 
eine Ausdehnung des Leistungskatalogs. Erforder-
lich sei auch eine Neuzuordnung der Wegeunfälle 
bei Unfällen außerhalb des bet rieblichen Bereiches. 
Das Berufskrankheitenrecht sei sachgerecht weiter-
zuentwickeln und dabei insbesondere das Verfahren 
transparenter zu gestalten. Die Überlegungen des 
Bundesrates zur Kausalität und Beweiserleichte rung 
seien abzulehnen. Sie bedeuteten die Aufgabe des 
Kausalitätsgedankens und führten zu einer Haftung 
bei bloßer Wahrscheinlichkeit. Schließlich plädierte 
die BDA für einer Beseitigung von Einkommensku-
mulationen. 

Nach Ansicht des DGB sollten alle arbeitsbedingten 
Erkrankungen in das unfallversicherungsrechtliche 
System von Rehabi litation und Entschädigung einbe-
zogen werden. Hierdurch werde der notwendige 
Handlungsdruck auf die Bet riebe und auch auf die 
Unfallversicherungsträger zur Ergreifung präven-
tiver Maßnahmen erzeugt. Außerdem widerspreche 
es dem Verursacherprinzip, daß die weitaus meisten 
Kosten arbeitsbedingter Erkrankungen aufgrund der 
Einschränkungen des Berufskrankheitenrechts von 
der Renten-, Kranken- und Arbeitslosenversicherung 
getragen würden. 

Die DAG hielt die Fortentwicklung des Leistungs-
rechts für sachgerecht, wenn auch für spärlich. Aus-
zugehen sei von dem Leitsatz, daß der Unfallver-
sicherungsträger seine Aufgaben im Leistungsbe-
reich „mit allen geeigneten Mitteln" möglichst früh-
zeitig zu erbringen habe. Dies habe auch für die ärzt-
liche Behandlung und für die medizinische Versor-
gung der Versicherten in Krankenhäusern und Reha-
bilitationseinrichtungen zu gelten. Nicht sachgerecht 
sei es, die Dauer des Anspruches auf Verletztengeld 
auf die Dauer des Anspruches auf Krankengeld zu 
begrenzen. 

Nach Ansicht des HVBG liege eine effiziente Zusam

-

menarbeit von Gewerbeaufsicht und Aufsichtsdienst 
der Unfallversicherungsträger im Interesse aller Be- 
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teiligten. Auf betrieblicher Ebene bestehe ein großer 
Bedarf für Informationsaustausch. Zur Koordination 
auf Landesebene seien die Berufsgenossenschaften 
bereit, gemeinsame länderbezogene Stellen zu bil-
den. Die Abstimmung mit den zuständigen Arbeits-
schutzbehörden dürfe nicht zu einer Schwächung 
der Selbstverwaltung führen. Der BAGUV führte 
aus, daß die Regelung des § 17 Abs. 3 für den Bereich 
des öffentlichen Dienstes nicht erforderlich sei, da 
auf Länderebene bereits die Abstimmung mit den zu-
ständigen Arbeitsschutzbehörden effektiv vollzogen 
werde. Die Schaffung einer neuen Koordinierungs-
stelle vermehre und erschwere die Verwaltungsab-
läufe. Um einen gleichmäßigen Schutz für alle Mit-
arbeiter des öffentlichen Dienstes zu gewährleisten, 
solle allerdings klargestellt werden, daß sich die Ver-
sicherungsfreiheit nur auf die Rehabi litation, nicht 
jedoch auf die Prävention beziehe. 

Die BDA unterstrich, daß Praxisnähe und Flexibilität 
des Arbeitsschutzes durch die Aufgabenteilung zwi-
schen Staat und Unfallversicherungsträgern sicher-
gestellt würden. Diese Struktur habe sich bewäh rt . 
Die sachlichen und örtlichen Zuständigkeitsregelun-
gen sollten daher beibehalten werden. Bestrebun-
gen, die Aufsichtskapazitäten der Unfallversiche-
rungsträger unter die Regie der Länder zu stellen, 
seien nicht akzeptabel. 

Die DAG sah einen gravierenden Mangel der Fo rt
-entwicklung des Organisationsrechts darin, daß nur 

die Ausführungsbehörden der Länder, nicht aber des 
Bundes in eine rechtlich selbständige Unfallkasse 
umgewandelt werden sollen. Was den Bund als 
Unfallversicherungsträger angehe, sei eine Unfall-
kasse einzurichten, die der Aufsicht des Bundesmini-
steriums für Arbeit und Sozialordnung unterstehe. 
Ferner forderte die DAG, auf das Dienstordnungs-
recht zu verzichten, da es nicht zum Wandel der 
Arbeitswelt und zum Selbstverständnis der Beschäf-
tigten passe. 

Auch der DGB schlug vor, für den Bund den Weg zu 
einer körperschaftlichen Struktur der Ausführungs-
behörden zu öffnen. Für den privatwirtschaftlichen 
Bereich stimmte er den organisationsrechtlichen Be-
stimmungen zu. 

Für den Deutschen Städte- und Gemeindebund sah 
der Gesetzentwurf im Gegensatz zu den langjäh-
rigen Forderungen der kommunalen Spitzenverbän-
de weiterhin erhebliche Belastungen der Kommunen 
mit Risiken vor, die keinen spezifischen Bezug zum 
kommunalen Bereich aufwiesen. Kritisiert wurden 
von ihm zudem einige Regelungen im Hinblick auf 
das Rechtsetzungsverfahren der Unfallversiche-
rungsträger. Aus seiner Sicht sei einer Erweiterung 
des Präventionsauftrages nur dann zuzustimmen, 
wenn der Vorrang der staatlichen Rechtsetzung 
erhalten bleibe, Doppelregelungen und Doppelvoll-
zug vermieden sowie eindeutige Regelungen zur 
Kooperation der Technischen Aufsichtsdienste mit 
den zu bildenden länderbezogenen Leitstellen einer-
seits und den Länderbehörden andererseits getroffen 
würden. Ferner plädierte er für die ersatzlose Strei-
chung der Ausnahmezuständigkeit für kommunale 
Betriebe (§ 129 Abs. 4 SGB VII-Entwurf) und wandte 

sich gegen die Zuweisung des Versicherungsschut-
zes von Pflegepersonen an die Unfallversicherungs-
träger im kommunalen Bereich. Entsprechendes gel-
te für Pflegepersonen im Sinne des § 19 SGB XI, den 
Versicherungsschutz für nicht gewerbsmäßige Bau-
arbeiten sowie Helfer von p rivaten Reittierhaltern. 

Vertreter der Städte Frankfurt , Köln und München 
sprachen sich nachdrücklich für den Erhalt der in 
sechs deutschen Großstädten bestehenden Eigenun

-

fallversicherungen aus. Die bisherige Aufgaben-
wahrnehmung aller gesetzlich übertragenen Pflich-
ten durch die Eigenunfallversicherungen dieser 
Städte habe bewiesen, daß unter den Gesichtspunk-
ten von Prävention, Versichertennähe und Kosten 
diese jeden Vergleich mit größeren Einheiten erfolg-
reich bestünden. Sie wiesen darauf hin, daß eine Ein-
gliederung ihrer Eigenunfallversicherungen in Ge-
meindeunfallversicherungsverbände für die Städte 
zu erheblichen Mehrkosten führen würde. 

Für weitere Einzelheiten der öffentlichen Anhörung 
wird auf das Protokoll der 26. Sitzung sowie die 
schriftlichen Stellungnahmen der angehörten Ver-
bände und Einzelsachverständigen auf den Aus-
schuß-Drucksachen 0241, 0243, 0244, 0247, 0264 und 
0266 verwiesen. 

b) Nicht-öffentliche Anhörung 
am 29. November 1995 

An der nichtöffentlichen Anhörung am 29. Novem-
ber 1995, die sich speziell mit datenschutzrechtlichen 
Aspekten befaßte, nahmen der Bundesbeauftragte 
für den Datenschutz, Dr. Joachim Jacob, sowie der 
Geschäftsführer des Hauptverbandes der gewerb-
lichen Berufsgenossenschaften, Dr. Günther Sokoll, 
teil. 

Der Bundesbeauftragte für den Datenschutz stellte 
in der Sitzung zunächst fest, daß der Gesetzentwurf 
- von einigen noch zu diskutierenden Punkten 
abgesehen - sehr positive Ansätze enthalte. Dabei 
sei auch zu berücksichtigen, daß das gesamte Unfall-
versicherungsrecht und die Abläufe in diesem Be-
reich sehr kompliziert seien. Es fänden eine Vielzahl 
von Datenflüssen zwischen Krankenkassen und Un-
fallversicherungsträgern, zwischen den Verbänden, 
zwischen den Durchgangsärzten und den Unfallver-
sicherungsträgern sowie den sonst behandelnden 
Ärzten statt. Als Datenschutzbeauftragtem komme es 
ihm vor allem darauf an, etwas mehr Transparenz für 
den Versicherten in das Gesamtverfahren hineinzu-
bringen. Bei grundsätzlichem Festhalten am Amtser-
mittlungsgrundsatz bedeute dies gleichzeitig, den 
Versicherten selbst, soweit dies möglich sei, in das 
Verfahren einzubeziehen. Dabei sei selbstverständ-
lich, daß die Unfallversicherungsträger für ihre Ent-
scheidungen die entsprechenden Informationen 
brauchten. 

Zweifellos müsse es Informationsflüsse von den Ärz-
ten zum Unfallversicherungsträger geben; zu dis-
kutieren sei, in welchem Umfang dies erforderlich 
sei. Sehr positive Entwicklungen sehe er in § 200 des 
Gesetzentwurfes, wo es darum gehe, daß der Ver-
sicherte erweiterte Möglichkeiten erhalten solle, ggf. 
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der Übermittlung von Informationen an Gutachter zu 
widersprechen. 

Aus datenschutzrechtlicher Sicht positiv zu vermer-
ken sei auch, daß man in Gesprächen mit dem Bun-
desministerium für Arbeit und Sozialordnung zu dem 
Thema Teilnahme des Versicherten an der Unfallun-
tersuchung eine Lösung gefunden habe. Ebenfalls 
positiv sei, daß man beim § 203, also der Auskunfts-
pflicht früher behandelnder Ärzte, in der Diskussion 
darüber sei, in welchem Umfang von ehemals behan-
delnden Ärzten Informationen an die Unfallversiche-
rungen weitergegeben werden können. 

Ebenfalls noch in der Diskussion befinde man sich 
über § 9 Abs. 7, in welchem es um die Frage gehe, ob 
den für den medizinischen Arbeitsschutz zuständi-
gen Stellen, also den Gewerbeaufsichtsämtern immer 
komplette Berufskrankheitenakten zu übersenden 
seien. Er sei der Meinung, daß dies nicht erforderlich 
sei. Hinsichtlich den in § 34 Abs. 3 des Gesetzentwur-
fes vorgesehenen Ärzteabkommen sehe er noch 
Ergänzungsbedarf. 

Aus datenschutzrechtlicher Sicht von Bedeutung 
seien ferner die Informationsflüsse zwischen Kran-
kenkasse und Unfallversicherungsträger. Hier plä-
diere er im Sinne einer Verwirklichung des Ersterhe-
bungsgrundsatzes dafür, daß man sich an den Betrof-
fenen wende, um von ihm die benötigten Informa-
tionen zu bekommen. Die Krankenkassen sollten 
dann die Informationen ggf. zur Komplettierung 
geben bzw. zur Weitergabe von Informationen ange-
halten werden, wenn diese mit großer Wahrschein-
lichkeit in Zusammenhang mit dem Unfall bzw. mit 
der Berufskrankheit stehen und die Informationen 
des Versicherten unvollständig, widersprüchlich oder 
unrichtig sind. Erforderlich sei gleichzeitig eine ge-
wisse Beschränkung der Übermittlungsverpflichtung 
und -berechtigung bei den Krankenkassen. 

Hinsichtlich der Durchgangsärzte, die selbstver-
ständlich Informationen über den Zustand und die 
Befindlichkeit des Versicherten weitergeben müßten, 
sei er der Meinung, daß zumindest die nichtmedizini-
schen Daten vom Betroffenen selbst bzw. vom Arbeit-
geber zu erfragen seien. Insgesamt komme es ihm 
darauf an, daß wenigstens in einer ersten Phase die 
Stellen, die Informationen an die Berufsgenossen-
schaften geben, begrenzt werden, um Mehrfacherhe-
bungen und damit mögliche Widersprüche zu ver-
meiden. 

Auch wenn man darüber diskutieren könne, ob die 
Gutachterfrage im engeren Sinne zum Bereich des 
Datenschutzes gehöre, liege ihm an der Frage der 
Gutachterauswahl und dem Einfluß, den der Ver-
sicherte darauf hat, doch sehr viel. Im Sinne einer 
vertrauensbildenden Maßnahme könne er sich gut 
vorstellen, daß dem Versicherten die Möglichkeit 
eingeräumt werde, zwischen mehreren Gutachtern 
auswählen zu können. Dabei könne es sicher vor-
kommen, daß der in Frage kommende Gutachter

-
kreis sehr klein und begrenzt sei. 

Eine weitere Frage, die ihn beschäftige, sei die Ein
-

richtung von Dateien beim HVBG. Er habe nie in 
Frage gestellt, daß der HVBG diese Dateien benö

-

tige, sondern lediglich darauf hingewiesen, daß der-
zeit eine gesetzliche Grundlage fehle und es daher 
zu Problemen komme. Es müsse allerdings darüber 
geredet werden, in welchem Umfange diesbezüglich 
Daten gespeichert werden dürften. Erforderlich sei 
zudem eine klare Zweckbestimmungsregelung. Be-
ratungsbedarf bestehe ferner bei der Übermittlung 
von Daten zu Forschungszwecken. Die Frage sei hier 
vor allem, in welchen Fällen man zwingend auf den 
Einzelfall bezogene Daten benötige, und wo ano-
nymisierte Daten ausreichten. 

Schließlich gebe es noch das Problem des Aktenein-
sichtsrechts. Hier gebe es in der Praxis bisweilen das 
Problem, daß das Akteneinsichtsrecht unter Hinweis 
auf Betriebs-, Berufs- oder Geschäftsgeheimnisse 
verweigert werde. Er räume ein, daß es hier zu einem 
Spannungsverhältnis kommen könne. Dennoch sei 
hier eine vernünftige Regelung erforderlich. 

Der Vertreter der Berufsgenossenschaften unter-
strich, daß die Spitzenverbände der Unfallversiche-
rungsträger kein gestörtes Verhältnis zum Daten-
schutz hätten. Das Problem, das sich für die Unfall-
versicherungsträger stelle, sei, daß man nicht den 
gesetzlichen Auftrag habe, den Datenschutz zu erfül-
len, sondern gesetzlich verpflichtet sei, Leistungen 
umfassend und zügig in zeitgemäßer Form zu 
gewähren. In zeitgemäßer Form schließe den Daten-
schutz auch nach den Vorstellungen und Wertungen 
des Bundesbeauftragten für den Datenschutz selbst-
verständlich mit ein. Man habe jedoch zwei Auf-
sichtsbehörden, wobei die Rechtsaufsichtsbehörde 
die Träger beispielsweise dränge, die Ermittlungen 
im Berufskrankheitenfeststellungsverfahren parallel 
durchzuführen, um dem Vorwurf zu begegnen, daß 
die Verwaltungen und Behörden die Verfahren ver-
zögerten. Dies kollidiere mit dem Interesse eines 
reinen Datenschutzes, stufenweise an die Abarbei-
tung der Informationsgewinnung heranzugehen. 
Praxisuntersuchungen hätten gezeigt, daß eine kon-
sequente Anwendung der vom Datenschutz verlang-
ten Verfahrensschritte zu erheblichen zeitlichen Ver-
zögerungen führen könnten. Derartige Verzögerun-
gen lägen jedoch nicht im Interesse der Betroffenen, 
Leistungen möglichst zügig und umfassend zu be-
kommen. 

Für weitere Einzelheiten wird auf das Wortprotokoll 
der 32. Sitzung des Ausschusses für Arbeit und 
Sozialordnung verwiesen. Schriftliche Äußerungen 
des Datenschutzbeauftragten zum Entwurf eines Un-
fallversicherungs-Einordnungsgesetzes finden sich 
zudem auf den Ausschuß-Drucksachen 0262 und 
0335. 

4. Zu den Beratungen im Ausschuß 

Der Ausschuß beschäftigte sich in seinen Beratungen 
besonders eingehend mit dem Berufskrankheiten-
recht (Artikel 1 § 9 SGB VII), der Zusammenarbeit 
von Unfallversicherungsträgern und staatlicher Ge-
werbeaufsicht (Artikel 1 §§ 14 ff.) sowie mit den da-
tenschutzrechtlichen Aspekten einschließlich der Be-
stellung von Gutachtern (Artikel 1 §§ 199 ff.).  
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Im Recht der Berufskrankheiten setzten sich die Mit-
glieder der Fraktion der SPD dafür ein, eine Sonder-
regelung für Einzelfälle aufzunehmen, in denen die 
Krankheit eines Versicherten nicht als Berufskrank-
heit anerkannt werden kann, weil wegen der Beson-
derheiten der jeweiligen Tätigkeit und daraus resul-
tierender fehlender Anzahl vergleichbarer Arbeits-
plätze die erforderlichen epidemiologischen Erkennt-
nisse nicht vorliegen; ferner sprachen sich die Mit-
glieder der Fraktion der SPD dafür aus, im Berufs-
krankheitenverfahren spürbare Beweiserleichterun-
gen im Sinne einer widerlegbaren Kausalitätsvermu-
tung zugunsten der Versicherten vorzusehen (vgl. 
die Änderungsanträge der Fraktion der SPD zu 
Artikel 1 § 9 Abs. 2 a und 3). 

Ähnliche Ziele verfolgten Änderungsanträge der 
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und der Grup-
pe der PDS (s. o. Ziffer 1 Buchstabe c). 

Demgegenüber wiesen die Vertreter der Fraktionen 
der CDU/CSU und der F.D.P. darauf hin, daß eine 
Einzelfallregelung bei den Versicherten nicht erfüll-
bare Erwartungen und bei den Unfallversicherungs-
trägern kaum lösbare Verfahrensprobleme mit einem 
nicht vertretbaren zusätzlichen Verwaltungsaufwand 
auslösen würde. Die ergänzend vorgeschlagenen 
Beweiserleichterungen seien weder mit den Kau-
salitätserfordernissen des Unfallversicherungsrechts 
noch mit dem Amtsermittlungsgrundsatz der Sozial-
versicherung vereinbar. 

Alle Fraktionen stimmen darin überein, den Prä-
ventionsauftrag der Unfallversicherung auf die Ab-
wehr arbeitsbedingter Gesundheitsgefahren zu er-
weitern und die Zusammenarbeit zwischen Unf all

-

versicherung und staatlicher Gewerbeaufsicht zu 
verbessern, um Doppel-Überwachungen der Betrie-
be und widersprüchliche Überwachungsmaßnah-
men zu verhindern. Die von den Fraktionen der 
CDU/CSU, der SPD und der F.D.P. beschlossenen 
Änderungsanträge sehen deshalb sowohl auf der 
betrieblichen wie auf der Landesebene eine enge 
Zusammenarbeit beider Aufsichtsdienste, gegensei-
tige Informationen sowie in bestimmten Fällen ein 
abgestimmtes Vorgehen vor. Diese Zusammenarbeit 
kann im Rahmen der bestehenden Organisations-
formen erzielt werden; neue Verwaltungsstrukturen 
mit entsprechenden Kosten sind also nicht erforder-
lich. 

Im Bereich des Datenschutzes folgten die Koalitions-
fraktionen und die Fraktion der SPD im wesentlichen 
den gemeinsamen Änderungsvorschlägen der Bun-
desregierung und des Bundesbeauftragten für den 
Datenschutz (vgl. Ausschuß-Drucksache 0465); wei-
tergehende Änderungsanträge der Fraktionen SPD 
und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN sowie der Gruppe 
der PDS (s. o. Ziffer 1 c) wurden mehrheitlich abge-
lehnt. Zur Frage der Gutachterauswahl fand ein Än-
derungsantrag die Mehrheit, nach der der Unfallver-
sicherungsträger, wenn ein medizinisches Gutachten 
eingeholt werden muß, dem Versicherten grundsätz-
lich mehrere Gutachter vorschlagen soll (vgl. Arti-
kel 1 § 200 in der vom Ausschuß beschlossenen Fas-
sung). Ein weitergehender Änderungsantrag der 
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, den Versicher

-

ten Listen mit geeigneten Gutachtern zur Verfügung 
zu stellen, wurde dagegen abgelehnt. 

Der Ausschuß hat sich im übrigen mit folgenden Ein-
zelfragen befaßt: 

- Zum Versicherungsschutz von ehrenamtlichen 
Heimbeiräten nach dem Heimgesetz hat die Bun-
desregierung erklärt, daß nach Mitteilung des zu-
ständigen Unfallversicherungsträgers die Perso-
nen nach Artikel 1 § 2 Abs. 1 Nr. 9 als in der Wohl-
fahrtspflege ehrenamtlich Tätige in die Versiche-
rung einbezogen sind. Der Ausschuß hat dies zu-
stimmend zur Kenntnis genommen. 

- Der Ausschuß hat sich im Zusammenhang mit 
dem Pflegebegriff der Unfallversicherung mit der 
Definition der Hilflosigkeit befaßt. Die Formulie-
rung des Artikels 1 § 44 Abs. 1 ist aufgrund der 
überholten, bisher verwendeten sprachlichen Be-
griffe „Wartung und Pflege" erforderlich gewor-
den. Die Neuformulierung stellt sicher, daß die 
Anforderungen an die Pflegebedürftigkeit nach 
§ 44 im Vergleich zum bisherigen Begriff nach 
§ 558 der Reichsversicherungsordnung weder ein-
geschränkt noch erweitert werden. Zu diesem 
Zweck werden Umschreibungen zur Definition 
herangezogen, die der ständigen Rechtsprechung 
des Bundessozialgerichts und der Verwaltungs-
praxis entsprechen. 

- Beim Recht des Versicherten auf Akteneinsicht 
kann eine Kollision zwischen den Auskunftsinter-
essen des Versicherten in Bezug auf die Daten, die 
im Rahmen des Feststellungsverfahrens zu einem 
Versicherungsfall erheblich sind, und den Ge-
heimhaltungsinteressen des Unternehmers auftre-
ten. Der Ausschuß hat sich der gemeinsamen Auf-
fassung der Bundesregierung und des Bundes-
beauftragten für den Datenschutz (Ausschuß-
Drucksache 0465) angeschlossen, daß in diesen 
Fällen eine auf den Einzelfall bezogene Güterab-
wägung stattfinden muß. 

- Es bestand Übereinstimmung darüber, daß sich 
die datenschutzrechtliche Verantwortlichkeit in 
dem Verhältnis zwischen Unfallversicherungsträ-
gern und Krankenkassen bei Artikel 1 § 188 nach 
§ 67d Abs. 2 SGB X richtet. 

- Es bestand allgemein Übereinstimmung darüber, 
daß sich die Ermächtigung des Artikels 1 § 199 über 
die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung von 
Daten durch die Unfallversicherungsträger nur auf 
rechtmäßig erhobene Sozialdaten erstreckt. 

- Es bestand auch Übereinstimmung, daß sich die 
im Ausschuß neu beschlossene Regelung des 
Artikels 1 § 200 Abs. 2 auch auf die Vergabe von 
Gutachten nach Aktenlage erstreckt. 

Die Mitglieder der Fraktion der CDU/CSU stützten 
sich in den Ausschußberatungen auf die in den Be-
gründungen zum Gesetzentwurf und ihren Anträgen 
enthaltenen Argumente. Sie verwiesen darauf, daß 
es in diesem Gesetz gelungen sei, im Einvernehmen 
mit dem Bundesbeauftragten für den Datenschutz in 
vorbildlicher Weise den datenschutzrechtlichen Not-
wendigkeiten Rechnung zu tragen. 
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Überzogene Forderungen der Opposition nach 
neuen Beweisregelungen im Berufskrankheitenrecht 
ließen sich in einem Sozialversicherungssystem nicht 
verwirklichen. Eine Aufgabe der Kausalität und 
deren Nachweis seien nicht systemkonform und wür-
den nicht absehbare und unberechenbare Folgen 
nach sich ziehen, die das Unfallversicherungssystem 
insgesamt schädigen würden. 

Insgesamt begrüßten es die Mitglieder der Fraktion 
der SPD, daß durch das Gesetz die präventive Auf-
gabenstellung der Unfallversicherungsträger auf die 
Verhütung aller arbeitsbedingten Gesundheitsgefah-
ren erweitert werde. Dies sei ein längst überfälliger 
Akt gewesen. Durch die Verhandlungen zwischen 
Bundesrat und Bundesregierung sowie durch die 
Beratungen im Ausschuß habe der Gesetzentwurf zu 
einem tragbaren Kompromiß entwickelt werden kön-
nen. Auch durch die konstruktive Zusammenarbeit 
zwischen dem Bundesbeauftragten für den Daten-
schutz und dem Bundesministerium für Arbeit und 
Sozialordnung sei es möglich gewesen, erste Schritte 
zur Stärkung der Versichertenrechte hinsichtlich der 
Gutachterauswahl und der Informationsrechte einzu-
leiten, mit dem Ziel, die Entscheidungen der Unf all-
versicherungsträger transparenter zu machen. Sollte 
sich in der praktischen Anwendung allerdings her-
ausstellen, daß der Wille des Gesetzgebers nicht be-
achtet werde, seien diese Regelungen bei zukünfti-
gen Gesetzgebungsverfahren zu verbessern. 

Die Mitglieder der Fraktion der SPD bedauerten, daß 
die Bundesregierung die Chance zu einer Reform des 
Berufskrankheitenrechts nicht genutzt habe. Mit den 
von ihnen zu diesem Komplex eingebrachten Ände-
rungsanträgen hätten sie deutlich gemacht, daß es 
Möglichkeiten gebe, die spürbare Beweiserleichte-
rungen im Berufskrankheitenverfahren bringen wür-
den. Obwohl die Mitglieder der Fraktion der SPD 
dem Gesetzentwurf wegen der vorgesehenen Ver-
besserungen für die Versicherten und insbesondere 
wegen der Stärkung des Präventionsauftrages für die 
Berufsgenossenschaften zugestimmt hätten, hielten 
sie nach wie vor eine grundlegende Reform des Be-
rufskrankheitenrechts für notwendig. Sie forde rten 
die Bundesregierung auf, in einer weiteren Novelle 
diesen Komplex zu lösen und im Wege einer wider-
legbaren Kausalitätsvermutung alle arbeitsbedingten 
Gesundheitsschäden in die Entschädigungspflicht 
der gesetzlichen Unfallversicherung einzubeziehen. 

In die Ausschußberatungen hat die Fraktion der SPD 
schwerpunktmäßig Änderungsanträge zur Reform 
des Berufskrankheitenrechts eingebracht. Begründet 
hat sie dies vor allem damit, daß die Zahl der ange-
zeigten Berufskrankheiten ständig steige. Nach wie 
vor erreiche lediglich ein Drittel der berufstätigen 
Bevölkerung ohne schwerwiegende gesundheitliche 
Beeinträchtigung das vorgesehene Rentenalter. Da 
die im Entwurf der Bundesregierung vorgesehenen 
Vorschriften im wesentlichen nur die im Berufs-
krankheitenrecht geltenden Beweisgrundsätze auf-
nehme, sollten die Änderungsanträge zu einer spür-
baren Beweiserleichterung im Berufskrankheitenver-
fahren führen. Wegen der Einzelheiten der Begrün-
dung wird auf die Ausschuß-Drucksache 0578 Bezug 
genommen. 

Die Mitglieder der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN enthielten sich trotz erheblicher Bedenken bei 
der Abstimmung über den Gesetzentwurf der Bun-
desregierung. 

Nach ihrer Auffassung müsse ein zukunftsweisen-
des Unfallversicherungsrecht wesentlich stärker die 
bestehenden Probleme im bet rieblichen Gesund-
heitsschutz und in der Entschädigungspraxis aufgrei-
fen und für die betroffenen Versicherten entspre-
chende Leistungen statuieren. Der momentane Miß-
stand im betrieblichen Gesundheitsschutz, der jähr-
lich 100 Mrd. DM an Kosten verursache und dazu 
beitrage, daß jährlich 200 000 Arbeitnehmer und Ar-
beitnehmerinnen arbeitsbedingt frühverrentet und 
etwa 200 000 arbeitsbedingte Todesfälle verursacht 
würden, sei zum größten Teil dem mangelhaften Un-
fallversicherungsrecht zuzurechnen. 

Die fehlende verursachungsgerechte Entschädigung 
führe zu einer völlig unzureichenden präventiven 
betrieblichen Gesundheitspolitik und sorge damit für 
das Weiterbestehen der krankmachenden Bedingun-
gen. Der beharrliche Ausschluß der berechtigten Lei-
stungen habe zudem zur Konsequenz, daß eine 
enorme Abwälzung der Kosten von der Unfallver-
sicherung auf die gesetzliche Renten- und Kranken-
versicherung stattfinde. 

Die gegenwärtig kontrovers diskutierten Lohnneben-
kosten lägen damit zu einem nicht zu vernachläs-
sigenden Anteil in den krankmachenden Arbeitsbe-
dingungen begründet. Die Betroffenen seien in dem 
Anerkennungsverfahren durch die Beweislastvertei-
lung gezwungen, trotz geringer eigener Möglichkei-
ten die arbeitsbedingten Einwirkungen und Schädi-
gungen nachzuweisen. Der Regierungsentwurf wer-
de diesen sozialkostenintensiven „Verschiebebahn-
hof" in keiner Weise reformieren. 

Die Mitglieder der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN verlangten eine Erweiterung des Leistungs-
kataloges auf alle Erkrankungen, die auf arbeitsbe-
dingte Einwirkungen zurückzuführen sind. Weiter-
hin hätten die Unfallversicherungsträger bei Beweis-
notstand die Beweislast zu tragen, denn sie verfügten 
über den nötigen Expertenstab bzw. über entspre-
chende gesetzliche Möglichkeiten, eine umfangrei-
che Beweisermittlung durchzuführen bzw. die Ein-
wirkungen im Betrieb dokumentieren zu lassen. 

Im Bereich der Prävention seien die Rechte der Ver-
sicherten zu stärken und ihr Erfahrungswissen in 
gesundheitspolitische Maßnahmen zu integrieren. 
Die Unfallversicherungsträger hätten insbesondere 
Mein- und Mittelbetriebe bei ihren Arbeitsschutz-
bemühungen zu unterstützen und die Unternehmen 
finanziell zu entlasten. 

Für dringend erforderlich hielten die Mitglieder der 
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN auch eine 
Lösung der Gutachterproblematik, d. h., finanzielle 
Abhängigkeitsverhältnisse zwischen bestellten Sach-
verständigen und Unfallversicherungsträgern müß-
ten verhindert werden. 

Mit den von der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜ

-

NEN in die Ausschußberatungen eingebrachten 
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Anträgen wurden vor allem folgende Änderungen 
angestrebt: 

- Ausdehnung des Versicherungsschutzes auf An-
gehörige, die Arbeitskleidung von Versicherten 
reinigen und dabei der Exposition gefährlicher 
Stoffe ausgesetzt sind; 

- grundlegende Reform des Berufskrankheiten-
rechts mit dem Ziel, die Berufskrankheit eindeu-
tiger zu definieren und die Rechtsanwendung 
durch bestimmte Vorgaben einheitlicher zu gestal-
ten; Definition einer Krankheit als Berufskrank-
heit, wenn die wesentliche Ursache mit Wahr-
scheinlichkeit auf eine bet riebliche Einwirkung 
zurückzuführen ist; Ablehnung des Vorliegens 
einer Berufskrankheit nur bei Nachweis, daß kein 
anspruchsbegründender Ursachenzusammenhang 
vorliegt; kein grundsätzlicher Entschädigungsaus-
schluß bei Nichtauflistung der Krankheit in der 
Berufskrankheitenliste; Verpflichtung der Gewer-
beärzte zur selbständigen Ursachenforschung; 

- Erweiterung des Versicherungsschutzes Schwan-
gerer; 

- Verpflichtung der Unfallversicherungsträger, den 
Problemen bestimmter Branchen bzw. Mitglieds-
unternehmen (insbesondere Klein- und Mittel-
betriebe) durch Bereitstellung entsprechender Be-
ratungs- und Informationsangebote Rechnung zu 
tragen; 

- stärkere Einbeziehung der Arbeitsmedizin in die 
präventive Arbeitsplatzgestaltung sowie Festle-
gung verbindlicher Zeiten für Arbeitsplatzuntersu-
chungen; 

- Verpflichtung der Unternehmer zur Dokumenta-
tion der betrieblichen Gefahrensituation; 

- Einräumung von Rechten der Versicherten, über 
betriebliche Gesundheitsgefahren durch Unter-
nehmer oder Unfallversicherungsträger aufgeklärt 
und beraten zu werden; 

- Stärkung der Rechtsstellung der Sicherheitsbeauf-
tragten und Ausweitung ihres Aufgabenbereichs 
(insbesondere um präventive Aufgaben); 

- Schaffung besonderer Qualitätsanforderungen für 
Ärzte und Einrichtungen, die besondere Heilbe-
handlungen durchführen; 

- Berücksichtigung von sozialökonomischen und 
psychosozialen Begleiterscheinungen im Lebens-
alltag bei der Ermittlung der Minderung der Er-
werbsfähigkeit; 

- Begrenzung des Zeitraumes der vorläufigen Rente 
auf zwei Jahre; 

- Erweiterung der Unterrichtungspflichten des Un-
ternehmers; 

- Gewährung von Prämien an Unternehmen, die 
ihr sicherheitstechnisches, arbeitswissenschaftli-
ches und medizinisches Know-how anderen Un-
ternehmen zur Verfügung stellen; 

- Einräumung eines Anspruchs des Versicherten, 
Unfallanzeigen auf Vollständigkeit und Richtigkeit 
überprüfen und ggf. ergänzen zu können; 

- Führung von Gutachterlisten mit klar definie rten 
Aufnahmekriterien; 

- Beschränkung der Datenerhebung und Übermitt-
lung auf behandelnde Ärzte und Zahnärzte; 

- Unterstellung des Aufbaus und der Nutzung einer 
Zentraldatei unter staatliche Aufsicht und Konkre-
tisierung der Zweckbestimmung; Beschränkung 
der Auskunftserteilung gegenüber Unfallversiche-
rungsträgern; 

- Bußgeldbewehrung auch von Unternehmerverstö-
ßen gegen ihre Auskunftspflicht. 

Ausführliche Begründungen der Änderungsanträge 
finden sich auf den Ausschuß-Drucksachen 383 und 
457. 

Die Mitglieder der Fraktion der F.D.P. vertraten die 
Ansicht, mit dem SGB VII werde ein modernes 
Unfallversicherungsrecht geschaffen. Es sei richtig, 
die bisherigen in der Reichsversicherungsordnung 
verstreuten und zum Teil veralteten Vorschriften in 
einem neuen SGB VII zusammenzufassen. Die Orga-
nisation der Zusammenarbeit zwischen Unfallversi-
cherung und staatlicher Gewerbeaufsicht sei not-
wendig, um doppelte Überwachungen zu vermeiden. 
Der Fraktion der F.D.P. liege besonders daran, daß 
diese Aufgaben im Rahmen der bestehenden Orga-
nisationsstrukturen erfüllt würden und keine neuen 
Bürokratien aufgebaut würden. Die Erweiterung des 
Präventionsauftrages auf die Ursachen arbeitsbe-
dingter Gesundheitsgefahren sei richtig. Kleine und 
mittlere Bet riebe müßten bei der praktischen Umset-
zung der europäischen Richtlinien zum Arbeitsschutz 
unterstützt werden. Die Fraktion der F.D.P. erwarte 
aber, daß die Präventionsmaßnahmen praxisorien-
tiert, betriebsnah und wi rtschaftlich ausgestaltet wür-
den. Es dürfe nicht so sein, daß unter dem Stichwort 
der Prävention alle nur erdenklichen Maßnahmen in 
einem Betrieb gefordert würden. Das Datenschutz-
recht im neuen SGB VII sei angemessen. Es sei ge-
lungen, die Interessen von Versicherten und Unf all-
versicherungsträgern in Einklang zu bringen. Das 
Gutachterverfahren in der Unfallversicherung habe 
zufriedenstellend geregelt werden können. Wichtig 
sei, daß der Unfallversicherungsträger bei der Beauf-
tragung eines Gutachters Herr des Verfahrens bleibe. 
Dies sei im Amtsermittlungsverfahren auch gar nicht 
anders möglich, da die Unfallversicherungsträger an-
sonsten ihrer gesetzlichen Verantwortung nicht ge-
recht werden könnten. Die Vertreter der Fraktion der 
F.D.P. legten Wert darauf, daß die Reform des Unfall-
versicherungsrechts nicht mit Kostensteigerungen 
für die Unfallversicherung verbunden sei. 

Die Mitglieder der Gruppe der PDS unterstützten im 
Grundsatz das Vorhaben, die geltenden Vorschriften 
auf dem Gebiet der Unfallversicherung in das Sozial-
gesetzbuch als VII. Buch einzuordnen. Sie bekräftig-
ten, daß die zeitgemäße Neuordnung des öffentlich

-
rechtlichen Arbeitsschutzes entsprechend dem Ge-
bot des Artikels 30 des Einigungsvertrages überfällig 
sei und eigentlich nur im Zusammenhang mit der 
Einordnung des Rechts der Unfallversicherung ge-
schehen könne. 
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Vor allem die Vorschriften des Unfallversicherungs-
Einordnungsgesetzes, die geeignet erschienen, die 
Möglichkeiten der Prävention und des Unfallschut-
zes auszuweiten sowie Maßnahmen zur Verbes-
serung der beruflichen und sozialen Rehabilitation 
fanden die Billigung der Mitglieder der Gruppe der 
PDS. Zugleich machten sie darauf aufmerksam, daß 
mit dem Entwurf der Bundesregierung die Chance 
zu einer wirklichen Strukturreform nicht genutzt 
worden sei. Für inkonsequent hielten sie den Sach-
verhalt, daß es nicht gelungen sei, eine neue Geset

-

zeslage bei der Anerkennung und Entschädigung 
von Berufskrankheiten zu schaffen. Ebenfalls inkon-
sequent sei auch, daß bestimmte Gruppen behinder-
ter Menschen nicht in den Schutz der gesetzlichen 
Unfallversicherung aufgenommen würden. Die Ein-
führung einer Festkostenregelung in das Recht der 
Unfallversicherung lehnten die Mitglieder der Grup-
pe der PDS als nicht begründet ab. 

Mit ihren Änderungsanträgen (Ausschuß-Druck-
sachen 0499 und 0568) unterbreiteten die Mitglieder 
der Gruppe der PDS Vorschläge, die eine bessere 
Trennung von Berufskrankheiten von allgemein in 
der Bevölkerung auftretenden Krankheiten ermög-
lichen sollten. Desgleichen wurde angestrebt, die 
Verantwortung der Unternehmer zur Verhütung von 
Unfällen und gesundheitlichen Schäden durch Er-
werbsarbeit auf der Grundlage neuester wissen-
schaftlicher und praktischer Erkenntnisse zur Unf all-
verhütung eindeutiger zu fixieren. Verhindert wer-
den sollte ferner die Einführung einer Festkostenre-
gelung in das Recht der Unfallversicherung, da diese 
im Einzelfall zu einer erheblichen und dauerhaften 
Eigenbeteiligung der Versicherten an den Kosten zur 
Beseitigung der Folgen eines Unfalles führen könne, 
für dessen Zustandekommen der Versicherte keine 
Schuld trage. 

B. Besonderer Teil 

Soweit die Vorschriften unverände rt  übernommen 
wurden, wird auf deren Begründung im Gesetzent-
wurf verwiesen. Zu den vom Ausschuß angenomme-
nen Änderungen ist folgendes festzustellen: 

Artikel 1 (Einführung eines Siebten Buches 
Sozialgesetzbuch) 

Zur Inhaltsübersicht 

Anpassung an die geänderten Überschriften der ein-
zelnen Vorschriften. 

Zu § 2 Abs. 1 Nr. 5 Buchstabe a 

Sprachliche Berichtigung. 

Zu § 2 Abs. 1 Nr. 8 Buchstabe a 

Die Änderung greift einen Vorschlag des Bundes-
rates (Stellungnahme, Nr. 3) auf, mit dem eine bes-
sere Abgrenzung der erfaßten Tageseinrichtungen 
sichergestellt wird. 

Zu § 2 Abs. 1 Nr. 15 Buchstabe a 

Berichtigung entsprechend dem geltenden Recht, 
nach dem auch bei teilstationären medizinischen 
Rehabilitationsleistungen Versicherungsschutz be-
steht. 

Zu § 2 Abs. 3 Satz 3 

Entsprechend einem Vorschlag des Bundesrates 
(Stellungnahme, Nr. 5) soll der Versicherungsschutz 
im Ausland über die Unglückshilfe hinaus auf die 
vergleichbaren Fälle des Versicherungsschutzes 
nach § 2 Abs. 1 Nr. 13 Buchstabe b und c erweitert 
werden. 

Zu § 9 Abs. 1 Satz 3 

Redaktionelle Anpassung an die Definition in § 121 
Abs. 3. 

Zu § 9 Abs. 6 Nr. 3 

Die Regelung ermächtigt die Bundesregierung, in 
der Berufskrankheiten-Verordnung kostendeckende 
Gebühren für die Begutachtungstätigkeit der für den 
medizinischen Arbeitsschutz zuständigen Stellen 
festzulegen (vgl. auch Stellungnahme des Bundes-
rates, Nr. 13). 

Zu § 9 Abs. 7 (neu) und 8 (neu) 

Absatz 7 (neu) sieht eine Information des Gewerbe-
arztes über die Entscheidung des Unfallversiche-
rungsträgers im Berufskrankheitenverfahren in den 
Fällen vor, in denen der Träger von dem Votum in 
der gutachtlichen Stellungnahme des Gewerbearztes 
abgewichen ist. Eine Informationsverpflichtung in 
jedem Einzelfall, wie sie der Bundesrat in seiner Stel-
lungnahme (vgl. Nr. 15) vorgeschlagen hat, würde 
keine darüber hinausgehenden Erkenntnisse vermit-
teln und zu einem unvertretbaren Verwaltungsauf-
wand führen. 

Absatz 8 (neu) weist auf die in der Praxis seit langem 
wahrgenommene Aufgabe der Unfallversicherungs-
träger hin, im Rahmen ihrer Mitwirkung bei der Ge-
winnung neuer medizinisch-wissenschaftlicher Er-
kenntnisse eigene Forschungsvorhaben durchzufüh-
ren oder in Auftrag zu geben oder entsprechende 
Fremdforschung zu fördern (vgl. auch Stellung-
nahme des Bundesrates, Nr. 11). 

Zu § 9 Abs. 9 (neu) 

Redaktionelle Folgeänderung. 

Zu § 9 Abs. 9 (neu) Satz 3 

Die Ergänzung von Satz 3 stellt sicher, daß die beauf-
tragten Ärzte auch die Befugnis zur Rückübermitt-
lung von Daten an den Auftraggeber erhalten. 

Zu § 15 Abs. 1 Nr. 4 

Die Einschränkung entspricht der geltenden Rechts

-

lage, wie sie sich aus § 8 Abs. 1 Nr. 2 der Unfallver

-

hütungsvorschrift „Arbeitsmedizinische Vorsorge" 
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(VBG 100) ergibt (vgl. auch Stellungnahme des Bun-
desrates, Nr. 18). 

Zu § 15 Abs. 1 Nr. 7 

Durch die Erweiterung der Ermächtigungsgrundlage 
wird sichergestellt, daß neben dem Unternehmer 
auch der Unfallversicherungsträger Vorsorgeunter-
suchungen veranlassen kann. 

Zu § 15 Abs. 2 

Die Ergänzung schafft die erforderliche datenschutz-
rechtliche Grundlage für die nach Absatz 1 Satz 2 
(neu) mögliche Veranlassung von Vorsorgeuntersu-
chungen durch die Unfallversicherungsträger. 

Zu § 15 Abs. 3 

Die Änderung beruht auf einem Vorschlag des Bun-
desrates (Stellungnahme, Nr. 19) zur redaktionellen 
Vereinfachung der - bußgeldbewehrten - Vorschrift. 

Zu § 15 Abs. 4 

Der Ausschuß übernimmt den Vorschlag des Bundes-
rates (Stellungnahme, Nr. 20), daß in Zukunft die 
Unfallverhütungsvorschriften der landesunmittelba-
ren Unfallversicherungsträger von den obersten Lan-
desbehörden genehmigt werden. Ob die Begrün-
dung des Bundesrates zutreffend ist, die Geneh-
migung von Unfallverhütungsvorschriften sei Ver-
waltungstätigkeit und insoweit fehle es für landesun-
mittelbare Versicherungsträger an einer Verwal-
tungskompetenz des Bundes, kann offen bleiben. 
Entscheidend ist, daß im Interesse der erforderlichen 
Einheitlichkeit von Unfallverhütungsvorschriften 
und ihrer Widerspruchsfreiheit zum staatlichen 
Arbeitsschutzrecht - was bisher durch die alleinige 
Genehmigungszuständigkeit des Bundesministe-
riums für Arbeit und Sozialordnung nach § .709 der 
Reichsversicherungsordnung gewährleistet war - das 
Verfahren zur Herstellung des Benehmens mit dem 
Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung 
von den genehmigenden zuständigen obersten Lan-
desbehörden sachgerecht durchgeführt wird. 

Zu § 16 Abs. 2 

Folgeänderung zum Änderungsantrag zu § 17 Abs. 3 
(neu). 

Zu § 17 Abs. 1 Satz 2 (alt) und Abs. 3 (alt) 

Die Regelung über die Zusammenarbeit zwischen 
den Unfallversicherungsträgern und den für den 
Arbeitsschutz zuständigen Landesbehörden werden 
in § 20 zusammengefaßt (vgl. Begründung zum 
Änderungsantrag zu § 20). 

Zu § 17 Abs. 2 

Die Änderung übernimmt den Vorschlag des Bun-
desrates (Stellungnahme Nr. 21). Die Regelung soll 
sich z. B. auch auf die Beratung der Versicherten er-
strecken und die notwendige Abstimmung zwischen 
den beiden Unfallversicherungsträgern gesetzlich 
vorschreiben. 

Zu § 17 Abs. 3 bis 5 (neu) 

Folgeänderung zur Streichung des bisherigen Ab-
satzes 3. 

Zu § 17 Abs. 3 (neu) 

Die Vorschrift ermöglicht den Erlaß von Anordnun-
gen gegenüber Unternehmen und ihren Beschäftig-
ten, die im Inland tätig werden, ohne Mitglied eines 
Unfallversicherungsträgers zu sein, um auch hier die 
Einhaltung der einschlägigen Unfallverhütungsvor-
schriften sicherzustellen. 

Zu § 17 Abs. 5 (neu) 

Redaktionelle Anpassung. 

Zu § 19 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 

Es wird klargestellt, daß die geschäftlichen und 
betrieblichen Unterlagen des Unternehmens nur ein-
gesehen werden dürfen, soweit es die Durchführung 
der Überwachungsaufgabe erfordert (vgl. Stellung-
nahme des Bundesrates, Nr. 22 Buchstabe a). 

Zu § 19 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 

Es wird klargestellt, daß ein Ziel der Überwachung 
auch die bestimmungsgemäße Verwendung der 
Arbeitsmittel und der persönlichen Schutzausrüstun-
gen ist (vgl. Stellungnahme des Bundesrates, Nr. 22 
Buchstabe b). 

Zu § 19 Abs. 1 Satz 2 (neu) 

Die Einführung der Duldungspflicht ist wegen der 
Bußgeldbewehrung erforderlich (vgl. Stellungnahme 
des Bundesrates, Nr. 23). 

Zu § 20 

Wegen der begrenzten Kapazitäten bei den Auf-
sichtsdiensten des Staates und der Unfallversiche-
rungsträger muß für eine effektive und kostengün-
stige Überwachungstätigkeit gesorgt und insbe-
sondere vermieden werden, daß doppelte Überwa-
chungen stattfinden und widersprüch liche Über-
wachungsmaßnahmen getroffen werden. 

Absatz 1 schreibt eine enge Zusammenarbeit der 
Aufsichtsdienste auf der Betriebsebene, insbesonde-
re die gegenseitige Unterrichtung über die wesent-
lichen Ergebnisse von Betriebsbesichtigungen, vor. 
Durch allgemeine Verwaltungsvorschriften soll im 
einzelnen festgelegt werden, in welchen Fällen und 
wie die Abstimmung der Überwachungstätigkeiten 
erfolgen soll. 

Absatz 2 regelt die landesbezogene Zusammenarbeit 
zwischen Unfallversicherungsträgern und Ländern. 
Die Vorschrift soll die Zusammenarbeit der Aufsichts-
dienste auf der Betriebsebene (Absatz 1), insbeson-
dere durch entsprechende Informationen, fördern 
und zur Abstimmung von Überwachungstätigkeiten, 
Informations- und Erfahrungsaustausch sowie sonsti-
gen landesspezifischen Maßnahmen des Arbeits-
schutzes dienen. Dazu ist es erforderlich, daß die 
überwiegend auf Bundesebene zuständigen Unfall- 
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versicherungsträger für die obersten Landesbehör-
den gemeinsame landesbezogene Stellen vorsehen, 
die eine reibungslose Zusammenarbeit sicherstellen. 
Diese Aufgabe soll nicht durch eine neue Behörde, 
sondern im Rahmen vorhandener Organisations-
strukturen durch Benennung eines koordinierenden 
Unfallversicherungsträgers oder eines Landesver-
bandes wahrgenommen werden. 

Absatz 3 übernimmt inhaltlich die Regelung des § 20 
des Regierungsentwurfs. Die in der Nummer 2 ent-
haltene Ermächtigung für allgemeine Verwaltungs-
vorschriften über das Zusammenwirken der Unfall-
versicherungsträger und dem von ihnen als gemein-
same landesbezogene Stelle benannten Träger oder 
Verband mit den Landesbehörden ermöglicht weite-
re Konkretisierungen der in Absatz 1 im Grundsatz 
festgelegten Pflicht zur Zusammenarbeit. 

Zu § 23 Abs. 2 Satz 2 (neu) 

Diese Präzisierung für den Personenkreis der Ersthel-
fer entspricht der derzeitigen Praxis, nach der die 
Unfallversicherungsträger die Lehrgangsgebühren 
den die Ausbildung durchführenden Hilfsorgani-
sationen auf vertraglicher Grundlage erstatten. 

Zu § 24 Abs. 1 Satz 2 

Es wird klargestellt, daß die Dienste Befunde, die bei 
Vorsorgeuntersuchungen erhoben werden, z. B. im 
Rahmen von Berufskrankheiten-Feststellungsverfah-
ren, an die Unfallversicherungsträger übermitteln 
dürfen, sofern die Einwilligung des Betroffenen vor-
liegt. Dies entspricht der Praxis und ist nach § 67 b 
Abs. 1 SGB X zulässig. Im übrigen wird klargestellt, 
daß auch die für die Dienste tätigen Ärzte der Aus-
kunftspflicht nach § 203 unterliegen. 

Zu § 24 Abs. 2 Satz 2 

Der Ausschuß greift einen Vorschlag des Bundes-
rates (Stellungnahme, Nr. 24) zur Verwaltungsverein-
fachung auf. 

Zu § 25 Abs. 1 Satz 1 

Die Zuleitung auch an den Bundesrat entspricht der 
neueren Praxis (vgl. auch Stellungnahme des Bun-
desrates, Nr. 26). 

Zu § 34 Abs. 3 Satz 2 (neu) 

Da in den Verträgen auch die näheren Einzelheiten 
der gesetzlich zulässigen Datenerhebung und -verar-
beitung im Rahmen des unfallversicherungsrecht

-

lichen Heilverfahrens geregelt werden, sieht die Er-
gänzung der Vorschrift in diesen Fällen die Beteili-
gung des Bundesbeauftragten für den Datenschutz 
vor. 

Zu § 44 Abs. 2 Satz 1 

Anpassung des Pflegegeldes entsprechend der Ren-
tenanpassungsverordnung 1995. 

Zu § 63 Abs. 3 (neu) 

Die Vorschrift bietet die notwendige Rechtsgrund-
lage, bei tödlichen Unfällen die Entnahme einer Blut-
probe anzuordnen. Sie übernimmt im wesentlichen 
§ 1559 Abs. 4 RVO. 

Zu § 65 Abs. 2 Satz 2 (alt) 

Redaktionelle Berichtigung. 

Zu § 80 Abs. 1 Satz 2 

Redaktionelle Berichtigung. Wie im geltenden Recht 
muß die Wartezeit für die Anpassung mit der Anzahl 
der Monate übereinstimmen, die der Abfindungs-
summe als Multiplikator zugrunde liegt. 

Zu § 92 Abs. 9 (alt) 

Es besteht kein sachlicher Grund, bei der Berech-
nung des Jahresarbeitsverdienstes für Hinterbliebe-
nenleistungen Versicherte in der Seefahrt anders zu 
behandeln als sonstige Versicherte. 

Zu § 93 Abs. 1 Satz 2, 1. Halbsatz 

Die Änderung stellt sicher, daß der in Satz 1 ge-
nannte Betrag auch für die jeweils im ersten Halbjahr 
eintretenden Versicherungsfälle von der allgemeinen 
Rentenanpassung (zum 1. Juli) erfaßt wird. 

Zu § 93 Abs. 1 Satz 2, 2. Halbsatz 

Folgeänderung zur Neufassung der Bußgeldvor-
schriften. 

Zu § 93 Abs. 3 (alt) 

Es besteht kein sachlicher Grund, bei der Berech-
nung des Jahresarbeitsverdienstes für Hinterbliebe-
nenleistungen Versicherte in landwirtschaftlichen 
Unternehmen in den Fällen des § 88 anders zu be-
handeln als sonstige Versicherte. 

Zu § 93 Abs. 3 bis 6 (neu) 

Folgeänderung zur Streichung des Absatzes 3 (alt). 

Zu § 93 Abs. 7 Nr. 2 

Entsprechend dem geltenden Recht (§ 782 Abs. 2 
Satz 2 RVO) und der Praxis soll die Selbstverwaltung 
ermächtigt werden, den Jahresarbeitsverdienst auch 
für mitarbeitende Familienangehörige, die ihren Ver-
sicherungsfall nach dem 65. Lebensjahr erlitten ha-
ben, in ihrer Satzung niedriger festzusetzen. 

Zu § 96 

Durch die Änderung der Überschrift und den neuen 
Absatz 5 wird klargestellt, daß die im Sechsten Kapi-
tel für die Vorschriften über die Aufbringung der Mit-
tel enthaltene Berechnungsvorschrift auch für die 
Geldleistungsvorschriften im Dritten Kapitel anzu-
wenden ist. 
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Mit dem Absatz 4 wird eine Regelung in das SGB VII 
übernommen, die durch das Gesetz zur Änderung 
des Sechsten Buches Sozialgesetzbuch und anderer 
Gesetze in das Rentenversicherungsrecht sowie für 
die Unfallversicherung bis zum Inkrafttreten des 
SGB VII in die Reichsversicherungsordnung einge-
führt worden ist. 

Zu § 100 Nr. 1 

Die Ergänzung steht im Zusammenhang mit der 
Schaffung des § 101 a des Zehnten Buches durch das 
Gesetz zur Änderung des Sechsten Buches Sozial-
gesetzbuch und anderer Gesetze. Sie verdeutlicht, 
daß auch die Überwachung der Zahlungsvorausset-
zungen durch die Auswertung der Sterbefallmit-
teilungen der Meldebehörden zu den Aufgaben 
gehören, die der Postrentendienst der Deutschen 
Post AG für die Träger der Unfa llversicherung 
wahrnimmt. Entsprechendes gilt für die im Rahmen 
der § 60 Abs. 1 und § 65 Abs. 1 Nr. 3 SGB I subsi-
diäre - und damit derzeit auf Auslandsrenten be-
schränkte - Einholung von Lebensbescheinigungen. 
Die Verdeutlichung entspricht unter Transparenz-
gesichtspunkten einem Anliegen des Datenschutzes. 

Zu § 102 

In der gesetzlichen Unfa llversicherung werden die 
Leistungen ganz überwiegend von Amts wegen im 
Wege des sog. schlichten Verwaltungshandelns er-
bracht. Unter verwaltungsökonomischen Gesichts-
punkten ist daher die Verpflichtung zur Schriftform 
entsprechend dem geltenden Recht auf die Entschei-
dungsfälle der sog. förmlichen Feststellung zu be-
schränken (vgl. Stellungnahme des Bundesrates, 
Nr. 31). 

Zu § 103 Überschrift 

Redaktionelle Anpassung an den geänderten Inhalt 
der Vorschrift. 

Zu § 103 Abs. 1 (neu) 

Entsprechend dem geltenden Recht sollten Zwi-
schennachrichten nur in den Fä llen der förmlichen 
Feststellung vorgeschrieben werden (vgl. Stellung-
nahme des Bundesrates, Nr. 32). 

Zu § 103 Abs. 2 (neu) 

Satz 1 entspricht im wesentlichen dem bisherigen 
§ 1562 RVO; dabei soll der Unfallversicherungsträger 
den Versicherten rechtzeitig über den Zeitpunkt der 
Untersuchung unterrichten. Satz 2 gibt auch Hinter-
bliebenen, die aufgrund des Versicherungsfalls An-
sprüche haben können, ein Teilnahmerecht, wenn 
sie sich mit einem entsprechenden Verlangen bei 
dem Unfallversicherungsträger melden. 

Zu § 114 Abs. 1 Nr. 9 (neu) 

In der neuen Nummer 9 werden die gemeinsamen 
Unfallkassen für den Landes- und den kommunalen 
Bereich (vgl. § 116 Abs. 1 Satz 2) ausdrücklich aufge-
führt (vgl. Stellungnahme des Bundesrates, Nr. 33 b). 

Zu § 115 Abs. 2 Satz 2 

Klarstellung des Gewollten (vgl. auch § 768 Abs. 1 
RVO und Stellungnahme des Bundesrates, Nr. 34). 

Zu § 116 Abs. 2 

Die Ergänzung soll die Bestimmung des aufsichtfüh-
renden Landes durch Staatsvertrag ermöglichen (vgl. 
Stellungnahme des Bundesrates, Nr. 35). 

Zu § 117 

Mit der Streichung von Absatz 1 Satz 2 des Regie-
rungsentwurfs wird - parallel zu den Regelungen 
über die Feuerwehr-Unfallkassen - die Errichtung 
neuer Unfallversicherungsträger für einzelne Ge-
meinden im Interesse einer Konzentration im Bereich 
der Unfallversicherungsträger der öffentlichen Hand 
für die Zukunft ausgeschlossen (vgl. auch Stellung-
nahme des Bundesrates, Nr. 33). Die Ermächtigung 
in § 117 Abs. 4 ermöglicht es - wie im geltenden 
Recht - den Ländern, aufgrund ihrer Organisations-
hoheit Veränderungen hinsichtlich der bestehenden 
Unfallversicherungsträger in den sechs Städten vor-
zunehmen. Nach § 218 (neu) sind diese Träger bis 
Ende des Jahres 1997 in rechtlich selbständige Un-
fallkassen zu überführen. 

Im übrigen handelt es sich um Anpassungen an § 116 
Abs. 2 (vgl. auch Stellungnahme des Bundesrates, 
Nr. 36). 

Zu § 121 Abs. 2 

Die Definition der Seefahrt in Absatz 3 umfaßt auch 
die Seeschiffahrt, Seefischerei und Küstenfischerei. 
Die erläuternden Zusätze in Absatz 2 sind daher ent-
behrlich. 

Zu § 121 Abs. 4 (alt) 

Die Zuständigkeit der See-Berufsgenossenschaft für 
Unternehmen der Küstenfischerei ergibt sich bereits 
aus Absatz 2 in Verbindung mit Absatz 3. Die Defini-
tion der Küstenfischerei ist allerdings insbesondere 
für Beitragszuschüsse an diese Unternehmen von Be-
deutung; sie ist daher als neuer Absatz 3 in § 163 ein-
gestellt. 

Zu § 123 Abs. 1 Nr. 7 

Redaktionelle Anpassung an § 2 Abs. 1 Nr. 5 
Buchstabe d. 

Zu § 124 

Klarstellung entsprechend dem geltenden Recht 
(§ 777 Nr. 3 RVO) (vgl. auch Stellungnahme des Bun-
desrates, Nr. 37). 

Zu § 125 Abs. 1 Nr. 7 (neu) 

Die Regelung stellt klar, daß der Bund (die Bundes-
ausführungsbehörde für Unfa llversicherung) auch 
für die Versicherten zuständig ist, die z. B. als Haus-
angestellte eines Diplomaten beschäftigt werden. 
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Zu § 125 Abs. 3 Satz 1 

Die Änderung stellt sicher, daß öffentlich-recht-
liche Unternehmen (Zweckverbände, Körperschaften 
usw.) nach wie vor in die Zuständigkeit eines Unfall-
versicherungsträgers der öffentlichen Hand über-
nommen werden können, wenn der Staat an diesen 
Unternehmen zwar nicht überwiegend (finanziell) 
beteiligt ist, aber auf die Organe dieser Unternehmen 
einen ausschlaggebenden Einfluß hat (vgl. Stellung-
nahme des Bundesrates, Nr. 38). 

Zu § 126 Nr. 3 Buchstabe c 

Redaktionelle Klarstellung. Da diese Unternehmen 
wegen ihrer rechtlichen Selbständigkeit keine Be-
standteile eines anderen Unternehmens sind, können 
sie keine Hilfs- oder Nebenunternehmen im Sinne 
von § 131 Abs. 1 und 2 sein. 

Zu § 126 Nr. 5 (neu) 

Durch die Änderung wird die Eisenbahn-Unfall-
kasse, die bereits beim Bundeseisenbahnvermögen 
und bei der Deutschen Bahn AG zuständiger Unfall-
versicherungsträger ist, auch für Versicherte bei 
Magnetschwebebahnen des öffentlichen Verkehrs 
zuständig. Die Konzentration für schienengebun-
dene Verkehrssysteme mit Hochgeschwindig-
keitsverkehr auf einen Unfallversicherungsträger 
trägt der sicherheitstechnischen Verknüpfung beider 
Systeme Rechnung und stellt eine einheitliche und 
wirksame Prävention sicher. 

Zu§ 127 Nr. 3 

Vergleiche Begründung zur Änderung des § 126. 

Zu § 128 Abs. 1 

Entsprechend dem Vorschlag des Bundesrates 
(Stellungnahme, Nr. 39) soll die Versicherung beim 
öffentlich geförderten Eigenheimbau in der Zustän-
digkeit der kommunalen Unfallversicherungsträger 
verbleiben. 

Die Durchführung des Zivilschutzes (vgl. bisher § 128 
Abs. 1 Nr. 10 und § 129 Abs. 1 Nr. 4) obliegt den 
Landkreisen. Die Versicherten im Zivilschutz werden 
daher bereits durch § 129 Abs. 1 Nr. 1 erfaßt; dies gilt 
wegen § 133 Abs. 1 auch für die Teilnehmer an Aus-
bildungsveranstaltungen (vgl. auch Stellungnahme 
des Bundesrates, Nr. 40). 

Die neue Nummer 10 stellt klar, daß die Unfallversi-
cherungsträger im Landesbereich auch für die Versi-
cherten zuständig sind, die z. B. als Hausangestellte 
der Mitglieder einer amtlichen Vertretung eines Bun-
deslandes im Ausland beschäftigt werden. 

Zu § 128 Abs. 2 

Redaktionelle Folgeänderung. 

Zu § 128 Abs. 4 Satz 1 

Die Änderung stellt sicher, daß öffentlich-recht

-

liche Unternehmen (Zweckverbände, Körperschaften 
usw.) nach wie vor in die Zuständigkeit eines Unfall

-

versicherungsträgers der öffentlichen Hand über-
nommen werden können, wenn der Staat an diesen 
Unternehmen zwar nicht überwiegend (finanziell) 
beteiligt ist, aber auf die Organe dieser Unternehmen 
einen ausschlaggebenden Einfluß hat (vgl. Stellung-
nahme des Bundesrates, Nr. 38). 

Zu § 129 Abs. 1 Nr. 4 (alt) und Nr. 4 und 5 (neu) 

Vergleiche die Begründung zur Streichung des § 128 
Nr. 10. 

Zu § 129 Abs. 1 Nr. 6 (neu) 

Vergleiche die Begründung zur Streichung des § 128 
Nr. 8. 

Zu § 129 Abs. 3 Satz 1 

Die Änderung stellt sicher, daß öffentlich-rechtliche 
Unternehmen (Zweckverbände, Körperschaften 
usw.) nach wie vor in die Zuständigkeit eines Unfall-
versicherungsträgers der öffentlichen Hand über-
nommen werden können, wenn der Staat an diesen 
Unternehmen zwar nicht überwiegend (finanziell) 
beteiligt ist, aber auf die Organe dieser Unternehmen 
einen ausschlaggebenden Einfluß hat (vgl. Stellung-
nahme des Bundesrates, Nr. 38). 

Zu § 131 Abs. 3 

Es besteht kein Bedürfnis mehr, Hilfs- und Neben-
unternehmen, die Binnenschiffahrt, Flößerei, Tau-
cherei oder Fähren betreiben, generell der Zustän-
digkeit der Binnenschiffahrts-Berufsgenossenschaft 
zuzuordnen. Die geltende Ausnahmeregelung, die 
ursprünglich den Katasterbestand sichern sollte, 
wirkt sich nunmehr aufgrund des Strukturwandels 
belastend für diese Berufsgenossenschaft aus. Sie 
wird deshalb aufgehoben. Damit findet der Grund-
satz, daß die Zuständigkeit für Hilfs- und Neben-
unternehmen dem Hauptunternehmen folgen soll 
(§ 131 Abs. 1), auch in diesem Bereich Anwendung. 

Die Schiffssicherheit wird durch die Neuregelung 
nicht berührt. Alle deutschen Binnenschiffe auf Bun-
deswasserstraßen müssen ein Schiffssicherheitsattest 
vorweisen. In der staatlichen Kommission, die diese 
Atteste ausstellt, wirkt die Binnenschiffahrts-Berufs-
genossenschaft nach der Einführungsverordnung zur 
Rheinschiffahrts-Untersuchungsordnung mit. 

Zu § 134 Satz 1 

Entsprechend einem Vorschlag des Bundesrates 
(Stellungnahme, Nr. 42) soll den Unfallversiche-
rungsträgern eine flexible, praxisgerechte und öko-
nomische Verfahrensgestaltung für die Zuständig-
keitsfeststellung bei Berufskrankheiten ermöglicht 
werden; die Vorschrift entspricht insoweit § 174 
Abs. 3 (Lastenteilung bei Berufskrankheiten). 

Zu § 136 Abs. 3 Nr. 1 

Der Zusatz ist nicht erforderlich und kann zu Mißver-
ständnissen führen; z. B. soll der Gesellschafter-Ge-
schäftsführer einer GmbH nicht als Unternehmer im 
Sinne dieser Vorschrift gelten. 
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Zu § 137 Abs. 2 Satz 2 (neu) 

Entsprechend einem Vorschlag des Bundesrates 
(Stellungnahme, Nr. 43) soll die historisch begrün-
dete Sonderregelung für den Bund als Eigenunfall

-

versicherungsträger zum Schutze der Solidargemein-
schaft der Unfallversicherungsträger, auf die die Zu-
ständigkeit übergeht, beibehalten werden. 

Zu § 140 Abs. 1 

Der Ausschuß teilt die Auffassung des Bundesrates 
(vgl. Stellungnahme, Nr. 45), daß heute kein Bedürf

-

nis mehr besteht, neue Haftpflichtversicherungsan

-

stalten bei den Berufsgenossenschaften zu errichten, 
die im Wettbewerb zu anderen Haftpflicht-Versiche-
rem stehen. Für die drei bereits bestehenden Haft-
pflichtversicherungsanstalten wird eine Bestands-
schutzregelung in das Gesetz aufgenommen. 

Zu § 142 Abs. 1 

Folgeänderung zur Änderung des § 140 Abs. 1. 

Zu § 154 Abs. 1 Satz 2 

Redaktionelle Klarstellung. 

Zu § 162 Abs. I  Satz 5 (neu) 

Entsprechend dem geltenden Recht muß die Rege-
lung auch für die Eisenbahn-Unfallkasse und die 
Unfallkasse Post und Telekom Anwendung finden. 

Zu § 162 Abs. 2 

Redaktionelle Anpassung an § 21 Abs. 1. 

Zu § 163 Abs. 3 (neu) 

Die Vorschrift entspricht der Definition der Küsten-
fischerei in § 121 Abs. 4 des Entwurfs. Sie ist aus 
systematischen Gründen nicht im Zusammenhang 
mit den Zuständigkeitsregelungen aufzuführen, son

-

dern im Rahmen der Regelungen über den Beitrags-
zuschuß. 

Zu § 165 Abs. 2 

Die Änderung entspricht einem Vorschlag des 
Bundesrates (Stellungnahme, Nr. 46). Die Befugnis 
des Unfallversicherungsträgers, eine bestimmte Form 
vorzuschreiben, ist aus verweisungstechnischen 
Gründen in einem besonderen Satz 2 zu regeln, da es 
nicht erforderlich ist, die Pflicht zur Einhaltung einer 
bestimmten Form in die Bußgeldbewehrung mit ein-
zubeziehen. 

Zu § 182 Abs. 2 

Redaktionelle Klarstellung; auch die Flächengröße 
gehört zu den Berechnungsgrundlagen für den Bei-
trag. 

Zu § 182 Abs. 5 

Die bisher von den landwirtschaftlichen Berufsge-
nossenschaften praktizierten verschiedenen Berech-
nungsvarianten (Abstellen auf den durchschnitt-
lichen Hektarwert der Gemeinde bzw. des Gemein

-

deteils, Berücksichtigung des Betriebssitzes) sollen in 
Anbetracht regionaler Unterschiede weiterhin zuläs-
sig bleiben; wegen der entsprechenden Erweiterung 
von Satz 1 kann Satz 2 entfallen. Die Erweiterung in 
Satz 3 Nr. 6 ermöglicht besondere Satzungsregelun-
gen über den Flächenwert, z. B. bei Almen, Schafhal-
tung usw. 

Zu § 185 Überschrift 

Vergleiche Begründung zur Änderung des § 114. 

Zu § 185 Abs. 1 

Vergleiche Begründung zur Änderung des § 114. 

Zu § 185 Abs. 2 Satz 1 

Vergleiche Begründung zur Änderung des § 128. 

Zu § 185 Abs. 2 Satz 3 (neu) 

Entsprechend einem Vorschlag des Bundesrates 
(Stellungnahme, Nr. 47) soll die Regelung grundsätz-
lich die Kontinuität der Haushaltsbelastungen bei 
Land und Gemeinden nach Zusammenlegung der 
ehemals getrennten Trägerbereiche sicherstellen. 

Zu § 185 Abs. 5 Satz 2 

Anpassung an § 162 Abs. 1. 

Zu § 188 Satz 1 

Redaktionelle Anpassung. 

Zu § 188 Satz 2, 3 und 4 (neu) 

Nach Satz 2 (neu) sollen die Unfallversicherungs-
träger ihr Auskunftsverlangen so konkretisieren, daß 
nur die Daten übermittelt werden, die sie für die 
Erfüllung ihrer Aufgaben benötigen. Mit diesem 
Grundsatz wird das Merkmal der Erforderlichkeit in 
Satz 1 präzisiert. 

Satz 3 (neu) trägt dem Transparenzgebot Rech-
nung. Durch die entsprechende Anwendung von § 25 
Abs. 2 SGB X wird bei der Unterrichtung des Be-
troffenen über gesundheitliche Angaben das beim 
Akteneinsichtsrecht bewährte Verfahren übernom-
men. 

Zu § 190 

Es handelt sich um eine Klarstellung. Die Benach-
richtigungspflicht muß sich auch auf die Renten-
gewährung an  Hinterbliebene beziehen (so auch die 
geltende Regelung des § 1522 RVO). 

Zu § 193 Abs. 4 

Satz 2 trägt dem Transparenzgebot Rechnung. 

Zu § 197 Abs. 2 Satz 1 

Die Ergänzung stellt klar, daß die Finanzämter auch 
die zu den Ertrags- und Wirtschaftswerten gehören-
den Flächengrößen mitzuteilen haben. 
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Zu § 198 

Anpassung an die vorgeschlagene Bußgeldvorschrift 
(vgl. Stellungnahme des Bundesrates, Nr. 48). 

Zu § 199 

Absatz 1 enthält eine datenschutzrechtliche Präzisie-
rung. 

In Absatz 3 (neu) wird für die in der Unfallversiche-
rung regelmäßig durchzuführenden Ermittlungen 
zur Feststellung des Versicherungsfalls der Grund-
satz eines gestuften Erhebungsverfahrens einge-
führt, d. h., im Regelfall sollen zunächst Feststellun-
gen zum ursächlichen Zusammenhang zwischen 
dem schädigenden Ereignis und der versicherten 
Tätigkeit getroffen werden, bevor medizinische 
Daten über Vorerkrankungen erhoben Werden. Aus 
der Soll-Vorschrift ergibt sich, daß dieses Verfahren 
beispielsweise keine Anwendung findet, wenn es 
zum Nachteil des Versicherten zu erheblichen Ver-
zögerungen führen würde. 

In Absatz 4 (neu) wird berücksichtigt, daß in der 
Unfallversicherung die gesetzliche Festlegung von 
Löschungsfristen im Zusammenhang mit der Aner-
kennung von Versicherungsfällen und wegen der 
daraus häufig erst in Zukunft entstehenden Lei-
stungsansprüche nicht möglich ist. Um sicherzustel-
len, daß die sich aus § 84 SGB X ergebenden 
Löschungspflichten möglichst einheitlich durchge-
führt werden, sollen die Verbände der Unfallversi-
cherungsträger ihren Mitgliedern nach Anhörung 
des Bundesbeauftragten für den Datenschutz ent-
sprechende Empfehlungen geben. 

Zu § 200 

Die Vorschrift begründet bei der Bestellung von  Gut-
achtern ein Auswahlrecht für den Versicherten und 
dient damit der Transparenz des Verfahrens. Das 
Auswahlrecht setzt voraus, daß der Unfallversiche-
rungsträger dem Versicherten mehrere geeignete 
Gutachter vorschlägt; auch der Versicherte hat das 
Recht, einen oder mehrere Gutachter vorzuschlagen. 
In bestimmten Fä llen (insbesondere dann, wenn zu 
einem Kausalzusammenhang noch keine breiten 
medizinisch-wissenschaftlichen Erkenntnisse vorlie-
gen) wird allerdings nur eine sehr geringe Zahl von 
Gutachtern zur Verfügung stehen, so daß der Unfall-
versicherungsträger dem Versicherten lediglich zwei 
oder auch nur einen Gutachter vorschlagen kann. 
Der Gesetzgeber geht aber davon aus, daß es sich 
dabei nur uni Ausnahmesituationen handeln kann. 
Mit der Neuregelung verbindet der Gesetzgeber fer-
ner die nachdrückliche Erwartung, daß die Unfallver-
sicherungsträger dafür Sorge tragen, daß eine ausrei-
chende Anzahl von Gutachtern zur Verfügung steht 
und der für die Erstattung der Gutachten benötigte 
Zeitraum deutlich verringert wird. 

Zu § 201 

Absatz 1 Satz 2 (neu) beschränkt die Auskunfts
-

pflicht der Ärzte und Zahnärzte auf die Übermittlung 
der Daten, die für ihre Entscheidung, ein Heilverfah

-

ren nach § 34 auf Kosten der Unfallversicherungsträ-
ger durchzuführen, entscheidend waren. 

Absatz 1 Sätze 3 bis 5 (neu) tragen dem Transparenz-
gebot Rechnung. Durch die entsprechende Anwen-
dung von § 25 Abs. 2 SGB X wird bei der Unterrich-
tung des Betroffenen über gesundheitliche Angaben 
das beim Akteneinsichtsrecht bewährte Verfahren 
übernommen. 

In Absatz 2 (bisher Absatz 1 Satz 2) erfolgt eine 
Anpassung an die datenschutzrechtliche Terminolo-
gie des SGB X. 

Zu § 202 

Anpassung an § 5 der Berufskrankheiten-Verord-
nung. 

Zu § 203 Abs. 1 

Der Anwendungsbereich der Vorschrift wird gegen-
über § 201 deutlicher abgegrenzt. Die Auskunfts-
pflicht wird auf die Daten, die für die Heilbehand-
lung und die Erbringung sonstiger Leistungen erfor-
derlich sind, erstreckt. Es wird außerdem klargestellt, 
daß sich die Auskunftspflicht der Ärzte auch auf 
aktuelle Erkrankungen erstreckt, soweit dies für die 
Erbringung von Leistungen erforderlich ist. Nach 
Satz 2 (neu) sollen die Unfallversicherungsträger ihr 
Auskunftsverlangen zur Feststellung des Versiche-
rungsfalls so konkretisieren, daß nur die Daten über-
mittelt werden, die sie für die Erfüllung dieser Auf-
gabe benötigen. Mit diesem Grundsatz wird das 
Merkmal der Erforderlichkeit in Satz 1 präzisiert. 

Zu § 203 Abs. 2 

Die Vorschrift trägt dem datenschutzrechtlichen 
Transparenzgebot Rechnung. Der Unfallversiche-
rungsträger soll den Versicherten über sein an  den 
Arzt gerichtetes Auskunftsersuchen unterrichten; die 
zeitgleiche Übersendung einer Kopie ist ausreichend. 
Durch die entsprechende Anwendung von § 25 
Abs. 2 SGB X wird bei der Unterrichtung des Betrof-
fenen über gesundheitliche Angaben das beim 
Akteneinsichtsrecht bewährte Verfahren übernom-
men. 

Zu § 204 

Durch die neugefaßte Vorschrift werden die daten-
schutzrechtlichen Grundlagen für die Datei über Be-
rufskrankheiten nach § 9 Abs. 2 sowie für die ver-
schiedenen Vorsorgedateien präzisiert. 

Soweit von einzelnen Unfallversicherungsträgern 
oder ihren Verbänden im Auftrag Daten z. B. im Rah-
men des Rentenzahlverfahrens oder des Sterbe

-

datenabgleichs lediglich angenommen, aufbereitet 
und an andere Stellen übermittelt werden, bedarf es 
keiner bereichsspezifischen Regelung im SGB VII. 
Eine solche Aufgabenwahrnehmung als Vermitt-
lungsstelle ist bereits in § 67d Abs. 4 SGB X geregelt. 

Die Ergänzungen in Absatz 1 dienen einer ge-
naueren und umfassenden Zweckbestimmung der 
Dateien. 
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Die Datei nach Absatz 1 Nr. 1 in Zusammenhang mit 
der Übermittlungsbefugnis nach Absatz 5 soll auch 
dazu dienen, den Unfallversicherungsträgern aner-
kennende Entscheidungen anderer Träger bekannt 
zu machen und in vergleichbaren Fä llen eine Aner-
kennung zu ermöglichen. 

In Absatz 1 Nr. 3 bis 6 werden die Dokumentationen 
der Unfallversicherungsträger, die den Zweck haben, 
Erkenntnisse zur Verbesserung der Prävention und 
der Rehabilitation zu gewinnen, aufgeführt. 

Der Datenkatalog des Absatzes 2 ist durch die Neu-
fassung auf die Erforderlichkeit der einzelnen Daten 
für jede Datei detailliert  abgestimmt worden. Die 
Verarbeitung und Nutzung von persönlichen Identi-
fikationsmerkmalen des Versicherten ist ausdrück-
lich auf die Vorsorgedateien beschränkt. 

In Absatz 3 wird eine Rechtsgrundlage für eine Datei 
geschaffen, in der die Daten, die die Pflegekassen 
nach § 44 Abs. 2 SGB XI den Unfallversicherungsträ-
gern zu übermitteln haben, verarbeitet werden dür-
fen. Nach § 2 Abs. 1 Nr. 17 sind Pflegepersonen im 
Sinne von § 19 SGB XI bei der Pflege eines 
Pflegebedürftigen in der gesetzlichen Unfallversiche-
rung versichert. Die Speicherung dieser Daten in 
einer zentralen Datei ist erforderlich, um im Interesse 
einer zügigen Leistungserbringung im Falle eines 
Unfalls einer Pflegeperson den zuständigen Unfall-
versicherungsträger festzustellen und diesem die zur 
Feststellung des Versicherungsschutzes notwendi-
gen Daten zu übermitteln. 

Absatz 4 entspricht Absatz 3 des Regierungsent-
wurfs. 

Absatz 5 Satz 1 (neu) enthält eine Rechtsgrundlage 
für die „Anlieferung" der Daten durch die Unfallver-
sicherungsträger an die dateiführende Stelle. Satz 2 
enthält die für die Übermittlung personenbezogener 
Daten notwendige Befugnis für die Stelle, die die Da-
tei nach Absatz 1 Nr. 1 oder 2 führt. Im übrigen ist 
nur die Übermittlung nicht personenbezogener Da-
ten zulässig. 

Absatz 6 entspricht Absatz 4 des Regierungsent-
wurfs. 

Absatz 7 (neu) trägt dem Transparenzgebot Rech-
nung. 

Zu § 205 Abs. 1 Satz 1 

Die Änderung berücksichtigt die Verarbeitung per-
sonenbezogener Daten durch die Pflegekassen. 

Zu § 205 Abs. 2 Satz 1 

Klarstellung, daß die Regelung nur für die landwirt-
schaftlichen Berufsgenossenschaften gilt; für die an-
deren Unfallversicherungsträger richtet sich die Zu-
lässigkeit eines automatisierten Abrufverfahrens 
nach § 79 SGB X. 

Zu § 206 Abs. 1 Satz 2 (neu) 

Die Ergänzung trägt dem Transparenzgebot Rech-
nung. 

Zu § 206 Abs. 4 Satz 3 (neu) 

Es wird klargestellt, daß die genannten Vorschriften 
des SGB X auch in dieser bereichsspezifischen For-
schungsvorschrift Anwendung finden. 

Zu § 207 Überschrift und § 207 Abs. 1 

Redaktionelle Änderung entsprechend den Begriffs-
bestimmungen des Zehnten Buches zur Erhebung, 
Verarbeitung und Nutzung von Sozialdaten (vgl. 
auch Stellungnahme des Bundesrates, Nr. 50 b). 

Die Verhütung von Versicherungsfällen und arbeits-
bedingten Gesundheitsgefahren macht es erforder-
lich, daß die Unfallversicherungsträger und Einrich-
tungen ihrer Spitzenverbände (z. B. das Berufsge-
nossenschaftliche Ins titut für Arbeitssicherheit) auch 
Daten zu Stoffen, Produkten und Erzeugnissen sowie 
Expositionsdaten erheben und verarbeiten. 

Zu § 207 Abs. 2 

Nach § 207 Abs. 1 Nr. 2 sind die Unfallversicherungs-
träger und ihre Verbände berechtigt, nicht nur 
Betriebs- und Expositionsdaten zu chemischen und 
biologischen, sondern auch zu physikalischen Ein-
wirkungen (z. B. Lärm, Vibra tion, Strahlung) zur Ge-
fährdungsanalyse zu erheben, zu speichern, zu 
ändern, zu nutzen, zu löschen und untereinander zu 
übermitteln. Insbesondere zur Unfallverhütung wer-
den die Betriebs- und Expositionsdaten zur Gefähr-
dungsanalyse nicht nur von den für den Vollzug des 
Chemikaliengesetzes und des Rechts der Bio- und 
Gentechnologie zuständigen Behörden, sondern 
auch von den für den Arbeitsschutz zuständigen L an

-desbehörden benötigt. Aus diesem Grund ist die 
Übermittlungsmöglichkeit auf die für den Arbeits-
schutz zuständigen Landesbehörden zu erweitern 
(vgl. Stellungnahme des Bundesrates, Nr. 51). 

Im übrigen haben die Unfallversicherungsträger eine 
Befugnis zur Übermittlung von Sozialdaten an die für 
den Arbeitsschutz zuständigen Landesbehörden 
nach § 70 SGB X; diese Vorschrift ist aber keine 
Rechtsgrundlage für Datenübermittlungen durch die 
für den Arbeitsschutz zuständigen Landesbehörden. 

Zu §§ 209 (neu) und 210 (neu) 

Die Änderung entspricht einem Vorschlag des Bun-
desrates zur Zusammenfassung der Bußgeldvor-
schriften (Stellungnahme, Nr. 52). 

Zu §§ 210 (alt) bis 216 (alt) 

Folgeänderung zur Neufassung der Bußgeldvor-
schriften. 

Zu § 211 (neu) 

Folgeänderung zur Neufassung der Bußgeldvor-
schriften. 

Zu § 211 (neu) Satz 4 

Der bisherige § 1543e RVO und andere durch das 
Gesetz zur Bekämpfung der illegalen Beschäftigung 
1981 eingeführte Zusammenarbeitsvorschriften ent- 
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halten eine entsprechende Vorschrift nicht. Die 
Neufassung ist notwendig, weil eine Unterrichtung 
durch die Unfallversicherungsträger wegen Schwarz-
arbeit, illegaler Ausländerbeschäftigung, Leistungs-
mißbrauch, illegaler Arbeitnehmerüberlassung, Ver-
letzung von Meldepflichten und Beitragsvorenthal-
tung, Steuerhinterziehung und illegalem Aufenthalt 
nur sinnvoll und möglich ist, wenn personenbezo-
gene Daten des betroffenen Versicherten übermittelt 
werden können. Allerdings ist die Übermittlung von 
medizinischen und psychologischen Daten hiervon 
ausgeschlossen; diese werden für die genannten 
Zwecke auch nicht benötigt. 

Zu §§ 212 (neu) bis 220 (neu) 

Folgeänderung zur Neufassung der Bußgeldvor-
schriften. 

Zu § 212 (neu) 

Redaktionelle Berichtigung (vgl. auch Stellung-
nahme des Bundesrates, Nr. 53). 

Zu § 215 (neu) Abs. 6 

Redaktionelle Anpassung. 

Zu § 215 (neu) Abs. 8 

Redaktionelle Änderung. 

Zu § 218 (neu) Abs. 1 Satz 1 

Im Hinblick auf den Fortgang des Gesetzgebungs-
verfahrens wird den Ländern eine längere Frist zur 
Erfüllung dieser Verpflichtung eingeräumt. Im übri-
gen wird die Vorschrift allgemeiner gefaßt, um die 
Umwandlung einer Ausführungsbehörde einer Ge-
meinde in eine Unfallkasse einer Gemeinde zu er-
möglichen. 

Zu § 218 (neu) Abs. 1 Satz 2 

Klarstellung, daß entsprechend dem geltenden Recht 
eine Überführung der Ausführungsbehörden der 
Gemeinden in bestehende kommunale Versiche-
rungsträger (Gemeindeunfallversicherungsverbän-
de) zulässig ist (vgl. Stellungnahme des Bundesrates, 
Nr. 54). 

Zu § 218 (neu) Abs. 2 (neu) 

Durch die vorgesehene Verpflichtung zur Überfüh-
rung von Ausführungsbehörden in neue, rechtlich 
selbständige Unfallversicherungsträger sollen keine 
Neuwahlen nach § 45 Abs. 1 Satz 3 SGB IV vor 
Ablauf der laufenden Wahlperiode erforderlich sein; 
die Vorschrift enthält insoweit zusätzliche Über-
gangsregelungen. 

Zu § 218 (neu) Abs. 3 (neu) 

Folgeänderung aufgrund der Einfügung des § 218 
Abs. 2. 

Zu § 219 (neu) 

Die Vorschrift setzt die Regelung über die Auffüllung 
der Rücklage (§ 172 Abs. 1 Satz 2) bis zur Erhebung 
der Umlage für das Umlagejahr 2000 aus, um die 
Umlagebelastung der Arbeitgeber entsprechend zu 
verringern. Der zweite Halbsatz ermöglicht dem 
Unfallversicherungsträger, mit Genehmigung der 
Aufsichtsbehörde davon abzusehen, die Auffüllung 
der Rücklage auszusetzen. Diese Ausnahmemöglich-
keit sichert die notwendige Flexibilität. Dadurch wird 
vermieden, daß ein Unfallversicherungsträger wegen 
der Aussetzung der Auffüllung auf dem Kreditmarkt 
Darlehen aufnehmen muß, um seine finanziellen Ver-
pflichtungen, z. B. aufgrund von Bauvorhaben mit 
einer längerfristigen Finanzplanung, zu erfüllen. 
Wenn die in § 172 Abs. 1 Satz 2 genannte Höhe der 
Rücklage erreicht ist, entfällt die Auffüllung auch im 
Rahmen der Ausnahmemöglichkeit. 

Zu § 220 (neu) 

Mit der Ergänzung wird das vom Bund treuhände-
risch verwaltete Vermögen der ehemaligen Pommer-
schen landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft auf 
den Bundesverband der landwirtschaftlichen Berufs-
genossenschaften übertragen. Für diese Abwicklung 
ist eine gesetzliche Regelung erforderlich. 

Artikel 2 (Änderung des Ersten Buches 
Sozialgesetzbuch) 

Zu Nummer 1 Buchstabe a (§ 22 Abs. 1 Nr. 1) 

Redaktionelle Anpassung an den Sprachgebrauch 
des Artikels 1 (Zweites Kapitel). 

Zu Nummer 1 Buchstabe b (§ 22 Abs. 2) 

Vergleiche Begründung zur Änderung des § 114 
SGB VII. 

Zu Nummer 2 (§ 25) 

Redaktionelle Folgeänderung zur Einführung des 
Familienleistungsausgleichs im Einkommensteuer-
recht durch das Jahressteuergesetz 1996 und die 
gleichzeitige Beschränkung der Kindergeldzahlung 
aufgrund des einen Teils des SGB bildenden Bundes-
kindergeldgesetzes auf einen sehr engen Personen-
kreis (Buchstabe a) sowie der Festsetzung der Lei-
stungen durch die Familienkasse (Buchstabe b). 

Artikel 3 (Änderung des Vierten Buches 
Sozialgesetzbuch) 

Zu Nummer 4 Buchstabe a (§ 28k Abs. 2 Satz 4 
Buchstabe b) 

Redaktionelle Folgeänderung zur Änderung des 
Arbeitsförderungsgesetzes (das Schlechtwettergeld 
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wurde durch das Winterausfallgeld ersetzt). Die 
Abstimmung entfällt erstmals für das Jahr 1996, das 
im Jahr 1997 abzustimmen wäre. 

Zu Nummer 4 Buchstabe b (§ 29 Abs. 4) 

Redaktionelle Anpassung; die Vorschrift betrifft nur 
noch den Bund als Unfallversicherungsträger (vgl. 
auch § 115 Abs. 2 SGB VII). 

Zu Nummer 7 Buchstabe b (§ 44 Abs. 2 a) 

Zu Satz 1: Redaktionelle Anpassung; die Vorschrift 
erfaßt auch diese beiden Unfallkassen des Bundes 
(vgl. Satz 2 Nr. 4 und 5). Zu den geme insamen Unfall-
kassen vgl. Änderung zu § 114 SGB VII. 

Zu Satz 2 Nr. 3: Vgl. die Änderung zu § 114 SGB VII. 

Zu Satz 4: Klarstellung. 

Zu Nummer 7a (§ 47 Abs. 2 Nr. 3 [neu]) 

Redaktionelle Anpassung an den Sprachgebrauch 
des SGB VII. 

Zu Nummer 11 (§ 73 Abs. 2 Satz 3) 

Der neue Satz 3 stellt klar, daß auch für überplanmä-
ßige und außerplanmäßige Ausgaben bei der Eisen-
bahn-Unfallkasse und der Unfallkasse Post und Tele-
kom, deren Haushaltsplan nach § 70 Abs. 2a SGB IV 
der Genehmigung der zuständigen Ministerien be-
darf (vgl. Artikel 3 Nr. 9 a), eine Genehmigung erfor-
derlich ist. 

Zu Nummer 12 (§ 87 Abs. 2) 

Redaktionelle Anpassung an den Sprachgebrauch 
des Artikels 1 (Zweites Kapitel). 

Zu Nummer 13 (§ 90 Abs. 1) 

Redaktionelle Anpassung an den Sprachgebrauch 
des Artikels 1 (Zweites Kapitel). 

Artikel 4 (Änderung des Fünften Buches 
Sozialgesetzbuch) 

Zu Nummer 1 (§ 5 Abs. 1 Nr. 11) 

Redaktionelle Anpassung; 

Zu den Nummern 2, 3 und 4 (§ 49 Abs. 1, § 235 Abs. 1 
Nr. 4 und § 306 Satz 1 Nr. 6) 

Folgeänderung wegen der Änderung des § 5. 

Artikel 5 (Änderung des Sechsten Buches 
Sozialgesetzbuch) 

Zu Nummer 5 (§ 163 Abs. 2 Satz 4) 

Folgeänderung zur Neufassung der Bußgeldvor-
schriften. 

Artikel 6 (Änderung des Zehnten Buches 
Sozialgesetzbuch) 

Zu Nummer 1 (§ 71 Abs. 1 Nr. 3) 

Durch Artikel 39 des Jahressteuergesetzes 1996 ist 
§ 71 Abs. 1 Nr. 3 SGB X neu gefaßt worden. Es wurde 
dabei ein neuer Übermittlungsfall mit Hinweis auf 
§ 93 a der Abgabenordnung eingefügt. Bei der Neu-
fassung sind die Worte „soweit diese Vorschriften 
unmittelbar anwendbar sind" nicht aufgenommen 
worden. Um Auslegungsschwierigkeiten zu vermei-
den, ist es erforderlich, den alten Rechtszustand wie-
derherzustellen. 

Zu Nummer 2 (§ 94 Abs. 2 Satz 1) 

Die Ergänzung ist eine Folgeänderung zur Einfü-
gung des § 90a SGB IV durch das 3. SGBÄndG vom 
30. Juni 1995. 

Zu den Nummern 3 und 4 (§ 96 Abs. 3 und § 100a) 

Folgeänderung wegen der Änderung zu § 71 Abs. 1 
Nr. 3 und § 94 Abs. 2 Satz 1 

Zu Nummer 5 (§ 106 Abs. 1 Nr. 1 [alt]) 

Die Vorschrift ist durch Zeitablauf und die Neufas-
sung des Bundeskindergeldgesetzes überholt. 

Artikel 24 (Änderung des Fremdrentengesetzes) 

Zu Nummer 2 (§ 9 Abs. 2) 

Sprachliche Anpassung an § 114 Abs. 1 SGB VII. 

Artikel 26 (Änderung des Gesetzes über die 
Alterssicherung der Landwirte) 

Zu Nummer 4a (§ 64 Satz 1) 

Die Änderung berücksichtigt die Verarbeitung per-
sonenbezogener Daten durch die Pflegekassen (vgl. 
auch Änderungsantrag zu Artikel 1 § 205 Abs. 1). 

Artikel 30a (neu) (Änderung des Gesetzes 
zur Zusammenführung 
und Neugliederung 
der Bundeseisenbahnen) 

Zu § 13 Abs. 3 

In Anlehnung an eine entsprechende Regelung in 
§ 2 des Postsozialversicherungsorganisationsgesetzes 
(Artikel 2 des Postneuordnungsgesetzes vom 14. Sep-
tember 1994 - BGBl. I S. 2325 -) sollen der Eisen-
bahn-Unfallkasse, die nach § 126 SGB VII (Artikel 1 
des Entwurfs) Träger der Unfallversicherung für Ver-
sicherte des Bundeseisenbahnvermögens, der Deut-
sche Bahn AG und aus dieser aufgegliederter Unter- 
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nehmen ist, auch die Zuständigkeit für die Durchfüh-
rung der Präventionsaufgaben für die in diesen Ver-
waltungen und Betrieben tätigen Beamten des Bun-
deseisenbahnvermögens zugewiesen werden. Diese 
Zuständigkeitszuweisung an die Eisenbahn-Unfall-
kasse dient einer wirtschaftlichen und effektiven, 
vom Status des Beschäftigten unabhängigen Aufga-
benwahrnehmung beim Bundeseisenbahnvermögen, 
der DB AG und den aus dieser ausgegliederten Un-
ternehmen. 

Der Begriff der Prävention erfaßt dabei insbesondere 
die Bereiche der Überwachung der ordnungsgemä-
ßen Durchführung und Umsetzung von Arbeits-
schutzvorschriften sowie der Beratung, Aufklärung 
und Schulung; die Normsetzung selbst bleibt dem 
Dienstherrn vorbehalten. 

Die vorgesehene Kostenregelung aufgrund der Ver-
ordnungsermächtigung in Satz 4 des Entwurfs wird 
dem Umstand Rechnung tragen, daß die Deutsche 
Bahn AG schon nach geltendem Recht hinsichtlich 
der ihr zugewiesenen Beamten die an sich dem 
Dienstherrn obliegenden Aufgaben im Bereich des 
Arbeitsschutzes zu treffen hat (vgl. § 1 Nr. 10 der DB 
AG-Zuständigkeitsverordnung vom 1. Januar 1994 
- BGBl. I S. 53 -). 

Die Aufgabenübertragung bedarf nach § 30 SGB IV 
der Gesetzesform. 

Artikel 30b (neu) (Sozialgerichtsgesetz) 

Zu § 51 Abs. 2 

Mit der Änderung wird sichergestellt, daß in 
dem sich überschneidenden Gebiet von staatlichem 
Arbeitsschutzrecht und autonomen Unfallverhü-
tungsrecht auch einheitliche gerichtliche Entschei-
dungen ergehen (vgl. auch die Änderungen zu 
Artikel 1 § 17 Abs. 1 und § 20). 

Artikel 30c (neu) (Gesetz zur Regelung von 
Vermögensfragen der 
Sozialversicherung im 
Beitrittsgebiet und zur Änderung 
von Gesetzen) 

Zu Artikel 1 § 7 Abs. 3 (neu) 

Die Vorschrift überträgt das Eigentum an den Akten, 
Dateien und Archiven des Gesundheitswesens Wis-
mut, das z. Z. zum Gesamthandsvermögen der 
Sozialversicherung gehört, zum 1. Oktober 1996 auf 
die Bundesrepublik Deutschland. Die Übertragung 
stellt sicher, daß diese Daten, die nicht nur für die 
medizinische Forschung, sondern auch für die Träger 
der gesetzlichen Unfa llversicherung für medizinische 
Vorsorgeuntersuchungen, Heilbehandlung und Fest-
stellung von Berufskrankheiten unverzichtbar sind, 
in ihrem Bestand erhalten werden; die dafür notwen

-

digen Haushaltsmittel sind bereitgestellt. Ferner hebt 
die Vorschrift das geltende Löschungsgebot für diese 
Daten auf. 

Die Daten sollen von der Bundesanstalt für Arbeits-
medizin, einer öffentlichen Stelle des Bundes, ver-
waltet werden. Damit findet das Bundesdatenschutz-
gesetz Anwendung, und die Daten werden nach den 
gleichen Grundsätzen behandelt wie die von der 
Bundesanstalt für Arbeitsmedizin übernommenen 
Behandlungsdaten des Zentralinstituts für Arbeits-
medizin der ehemaligen DDR. 

Artikel 33 (Inkrafttreten) 

Die Träger benötigen eine ausreichende Vorlaufzeit 
für die Vorbereitungen zur Umsetzung des Gesetzes. 
Die Präventionsvorschriften sollen zeitgleich mit dem 
Arbeitsschutzgesetz in Kraft treten. Die in Artikel 30c 
vorgesehene Eigentumsübertragung soll bereits am 
1. Oktober 1996 erfolgen. 

Bonn, den 11. Juni 1996 

Der Ausschuß für Arbeit und Sozialordnung 

Manfred Grund 

Berichterstatter 

Dr. Gisela Babel 

Berichterstatterin 

Konrad Gilges 

Berichterstatter 

Petra Bläss 

Berichterstatterin 

Annelie Buntenbach 

Berichterstatterin 






